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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION

ECU (')

9 . Juli 1996

(96/C 200/01 )

Betrag in nationaler Währung für eine Einheit :
Finnmark 5,85857Belgischer und

Luxemburgischer Franken 39,4426
Dänische Krone 7,37946

Schwedische Krone 8,40449
Pfund Sterling 0,810142

Deutsche Mark 1,91494 US-Dollar 1,25693
Kanadischer Dollar 1,72187
Japanischer Yen 138,979
Schweizer Franken 1,58437

Griechische Drachme 300,835
Spanische Peseta 161,202
Französischer Franken 6,48327
Irisches Pfund 0,789482
Italienische Lira 1928,04
Holländischer Gulden 2,14948

Norwegische Krone 8,19333
Isländische Krone 84,5414
Australischer Dollar 1,58344
Neuseeländischer Dollar 1,82641
Südafrikanischer Rand 5,45082

sÔsterreichischer Schilling 13,4769
Portugiesischer Escudo 196,874

Die Kommission verfügt jetzt über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit, der die Umrechnungskurse
in den wichtigsten Währungen automatisch mitteilt . Die Kurse sind börsentäglich ab 15.30 Uhr bis 13 Uhr
am folgenden Tag abrufbar.
Dabei ist in folgender Weise zu verfahren :
— Fernschreib-Nr . 23789 in Brüssel wählen ;
— eigene Fernschreib-Nummer angeben ;
— den Code „cccc" eingeben, der den Abruf der Umrechnungskurse des Ecu auslöst ;
— den Ablauf der Übertragung nicht unterbrechen ; das Ende der Mitteilung wird automatisch durch den

Code „ffff" angezeigt .
Vermerk : Außerdem verfügt die Kommission über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit (unter Nr.

21791 ) und einen Fernkopierer mit Abrufmöglichkeit (unter Nr. 296 10 97), über die die jeweils
relevanten Daten zur Berechnung der im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anwendbaren
Umrechnungskurse täglich abgefragt werden können .

(') Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 des Rates vom 18 . Dezember 1978 (ABl . Nr . L 379 vom 30 . 12 . 1978 ,
S. 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1971 / 89 (ABl . Nr. L 189 vom 4 . 7 . 1989 ,
S. 1 ).
Beschluß 80 / 1184/EWG des Rates vom 18 . Dezember 1980 (Abkommen von Lome) (ABl . Nr. L 349
vom 23 . 12 . 1980 , S. 34).
Entscheidung Nr. 3334/ 80/EGKS der Kommission vom 19 . Dezember 1980 (ABl . Nr. L 349 vom
23 . 12 . 1980 , S. 27 ).
Haushaltsordnung vom 16. Dezember 1980 betreffend den allgemeinen Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften (ABl . Nr . L 345 vom 20 . 12 . 1980 , S. 23 ).
Verordnung (EWG) Nr. 3308 / 80 des Rates vom 16 . Dezember 1980 (ABl . Nr. L 345 vom 20 . 12 . 1980 ,
S. 1 ).
Entscheidung des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank vom 13 . Mai 1981
(ABl . Nr. L 311 vom 30. 10 . 1981 , S. 1 ).
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Informationsverfahren — Technische Vorschriften

(96/C 200/02 )

(Text von Bedeutung für den EWR)

— Richtlinie 83/ 189/EWG des Rates vom 28 . März 1983 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften

(ABl . Nr. L 109 vom 26 . 4 . 1983 , S. 8 );

— Richtlinie 88/ 182/EWG des Rates vom 22 . März 1988 zur Änderung der Richtlinie
83 / 189/EWG

(AB1 . Nr. L 81 vom 26 . 3 . 1988 , S. 75 );

— Richtlinie 94/ 10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23 . März 1994 zur
zweiten wesentlichen Änderung der Richtlinie 83/ 189/EWG
(AB1 . Nr. L 100 vom 19 . 4 . 1994 , S. 30).

Der Kommission übermittelte einzelstaatliche Entwürfe von technischen Vorschriften :

Bezugsangaben (') Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen
Status quo (2 )

96/206/D Zulassungsvorschrift BAPT 222 ZV 20 für Empfänger für den Stadtfunkrufdienst 26 . 8 1996

96/207/D Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der behördlichen Überwachung der
Einhaltung der Grundsätze der guten Laborpraxis (ChemVwV-GLP)

26 . 8 1996

96/208 /D Verordnung zur Änderung des Anhangs 1 des Chemikaliengesetzes 22 . 8 1996

96 /209/F Erlaß zur Änderung des Erlasses Nr. 88-466 vom 28 . April 1988 zu asbesthaltigen Pro
dukten

23 . 8 1996

96/210/NL Verordnung PVS Qualitätsvorschriften Blumenzwiebeln 1996 2 . 9 . 1996

96 /21 1 /NL Regelung mit der Änderung der Verfügung zur Zusammensetzung, Einstellung, Verpak
kung und Etikettierung von Pflanzenschutzmitteln

2 . 9 . 1996

96/212/D Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über
elektromagnetische Felder BImSchV)

2 . 9 . 1996

96/213 /D Zulassungsvorschrift BAPT 213 ZV 09 für SGN-Anlagen im Ku-Band 2 . 9 . 1996

96 /214 /D Zulassungsvorschrift BAPT 222 ZV 80 für Endeinrichtungen des Funktelefondienstes zur
direkten Anschaltung an analoge Wählanschlüsse (ausgenommen Notruf- und Durch
wahlanschlüsse ) des Telefonnetzes/ISDN der Deutschen Telekom AG

2 . 9 . 1996

(') Jahr, Registriernummer, Staat .
( 2 ) Termin für die Stellungnahmen der Kommission und der Mitgliedstaaten .
(') Das übliche Informationsverfahren gilt nicht für die Notifizierungen „Pharmakopoe".
C) Keine Stillhaltefrist , da die Kommission die Begründung der Dringlichkeit anerkannt hat.
( 5 ) Keine Stillhaltefrist bei fiskalischen oder finanziellen Maßnahmen, Artikel 1.9 Absatz 3 der Richtlinie 94/ 10 /EG .

Die Kommission erinnert an ihre Stellungnahme vom 1 . Oktober 1986 (ABl . Nr. C 245 vom
1 . 10 . 1986 , S. 4), nach der ihres Erachtens eine technische Vorschrift, die in den Geltungsbe
reich der Vorschriften der Richtlinie 83/ 189/EWG fällt, deren Entwurf der Kommission nicht
mitgeteilt worden ist und für die die Verpflichtung des Status quo nicht eingehalten worden ist,
gegenüber Dritten nicht kraft des Rechtssystems des betreffenden Mitgliedstaats durchsetzbar
ist. Die Kommission ist deshalb der Ansicht, daß die am Rechtsstreit beteiligten Parteien von
den einzelstaatlichen Gerichten die Ablehnung der Durchführung einzelstaatlicher technischer
Vorschriften , die nicht gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft mitgeteilt worden sind,
erwarten können .

Informationen über diese Mitteilung sind bei den einzelstaatlichen Diensten erhältlich, deren
Liste im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 67 vom 17 . März 1989 veröffentlicht
wurde .
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache Nr. IV/M.774 — Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM)

(96/C 200/03 )

(Text von Bedeutung für den EWR)

1 . Am 1 . Juli 1996 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr . 4064/ 89 des Rates (') bei der Kommission eingegangen . Danach ist
folgendes beabsichtigt : Die Unternehmen Société Européenne des Produits Réfractaires
(SEPR), das von der Compagnie de Saint-Gobain SA (Saint-Gobain) kontrolliert wird , Elek
troschmelzwerk Kempten GmbH (ESK), das von der Wacker-Chemie GmbH kontrolliert
wird , und NV NOM (eine Holdinggesellschaft des niederländischen Staates) erwerben im
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b ) der genannten Verordnung die gemeinsame Kon
trolle über ein Gemeinschaftsunternehmen nach holländischem Recht bei dessen Neugründung .
Das Gemeinschaftsunternehmen wird von der ESK deren gesamte Vermögensgegenstände im
Bereich Siliciumcarbid in der EU erwerben .

2 . Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig :

— SEPR : Herstellung von schmelzgegossenen Feuerfestprodukten ;

— Saint-Gobain : Flachglas , Industriekeramik, Schleifmittel und Baustoffe sowie Herstellung
und Aufbereitung von Siliciumcarbid ;

— ESK : Herstellung und Aufbereitung von Siliciumcarbid, Borcarbid, Bornitrid und Silicium
nitrid ;

— Wacker-Chemie : Herstellung und Vertrieb von Chemieprodukten ;

— NOM : Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft .

3 . Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusam
menschluß unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/ 89 fällt . Ihre endgültige Entscheidung zu
diesem Punkt behält sie sich allerdings vor.

4 . Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem
Vorhaben Stellung nehmen .

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen . Sie können durch Telefax (Fax-Nr. (32-2) 296 43 01 /296 72 44 )
oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.774 — Saint-Gobain/Wacker
Chemie/NOM, an folgende Anschrift übermittelt werden :

Europåische Kommission ,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle ,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150 ,
B- 1 040 Brussel .

(') ABl . Nr . L 395 vom 30 . 12 . 1989 ; Berichtigung : ABl . Nr. L 257 vom 21 . 9 . 1990 , S. 13 .
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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDSTAATEN

zur Festlegung von Leitlinien für die von ihnen zu erstellenden Operationellen Programme im
Rahmen einer Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete

(URBAN)

(96/C 200/04 )

1 . In ihrer Sitzung vom 8 . Mai 1996 beschloß die Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften eine Er
weiterung der Gemeinschaftsinitiative für städtische
Gebiete (im folgenden URBAN genannt) im Sinne
von Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr.
2082/93 (') zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr . 4253/ 88 sowie von Artikel 3 Absatz 2 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2083/93 (2 ) zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 4254/ 88 .

2 . Im Rahmen von URBAN wird eine Gemeinschafts
beteiligung in Form von Darlehen und Zuschüssen
sowie von technischer Hilfe für Maßnahmen und in
Gebieten gewährt, die den in dieser Mitteilung fest
gelegten Leitlinien entsprechen und in den von den
Mitgliedstaaten eingereichten und von der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften genehmigten
Operationellen Programmen enthalten sind .

I. GELTUNGSBEREICH UND ZIELE

3 . Einige der gravierendsten Probleme der Gemein
schaft im Zusammenhang mit mangelnden wirt
schaftlichen Perspektiven, niedrigen Einkommen und
einer allgemein schlechten Lebensqualität sind auf
die städtischen Gebiete konzentriert . Die zunehmen
den Spannungen innerhalb der europäischen Gesell
schaft äußern sich vor allem in einem hohen Grad an
sozialer Ausgrenzung in immer mehr Innenstädten
und Stadtrandzonen .

4 . Oftmals werden die Probleme noch durch die finan
ziellen Schwierigkeiten zahlreicher lokaler Städtebe
hörden verschärft , die nicht in der Lage sind, eine
immer weniger wohlhabende Bevölkerung mit zu
nehmend kostspieligeren Hilfsdiensten zu versorgen .
Als Folge davon verkommt das Stadtgefüge , können
veraltete Infrastrukturen nicht mehr erneuert oder
ersetzt werden und kommt die wirtschaftliche Tätig
keit in den am schlimmsten betroffenen Gebieten
zum Erliegen oder geht zumindest stark zurück.

5 . Die städtischen Problemviertel lassen sich geogra
phisch abgrenzen . Bestimmte sozioökonomische In
dikatoren sind dort wesentlich ungünstiger als im
städtischen Durchschnitt oder im Durchschnitt des
Ballungsraums . Hierzu gehören die Arbeitslosenrate ,
das Bildungsniveau , die Kriminalitätsrate, die Wohn
verhältnisse , der Anteil von Sozialhilfeempfängern,
die soziale und ethnische Zusammensetzung, Um
weltschäden, Verschlechterung des öffentlichen Ver
kehrs , mangelhafte lokale Einrichtungen usw. Solche

benachteiligten Gebiete finden sich auch in sonst
wohlhabenden Städten oder in Städten , die der
reichste Teil einer Region mit Entwicklungsrück
stand sind .

6 . Im Rahmen von URBAN sollten die Probleme der
städtischen Gebiete mit einem integrierten Konzept
angegangen werden : Förderung von Unternehmens
gründungen, Verbesserung von Infrastrukturen und
physischer Umgebung, Angebot von bedarfsgerech
ten Fortbildungsmöglichkeiten und sozialen Einrich
tungen . Besondere Beachtung ist dabei den Proble
men der mangelnden Beschäftigungsmöglichkeiten
für Frauen , der Langzeitarbeitslosigkeit und der
städtischen Umwelt zu schenken . Hierzu sind ver
einte Anstrengungen des EFRE und des ESF erfor
derlich , die jedoch durch weitere Quellen ergänzt
werden müssen .

7 . Natürlich kann diese Initiative größenmäßig nicht
das leisten, was eine der großen Herausforderungen
an die gegenwärtige Gesellschaft darstellt . Stattdes
sen soll sie als Katalysator innerhalb eines breitange
legten Konzepts wirken, indem Schlüsselmaßnahmen
durchgeführt werden, um benachteiligten städtischen
Gebieten dabei zu helfen , den Lebensstandard ihrer
Einwohner nachhaltig zu verbessern .

8 . Die zuständigen Behörden sollen in ihren Bemühun
gen unterstützt werden, durch Bereitstellung der er
forderlichen Einrichtungen wirtschaftliche Tätigkei
ten anzuziehen, in der lokalen Bevölkerung ein
Klima der Zuversicht zu schaffen und sie in ein nor
males wirtschaftliches und soziales Leben einzuglie
dern .

II . BESTIMMUNG DER FÖRDERFÄHIGEN GEBIETE IM
RAHMEN VON URBAN

9 . Die förderfähigen Gebiete im Rahmen von URBAN
umfassen eine begrenzte Zahl städtischer Gebiete in
nerhalb von Städten — besonders Mittelstädten —
und Ballungsräumen mit mehr als 100 000 Einwoh
nern . In der Europäischen Union gibt es rund 350
bis 400 solcher Städte . In Ausnahmefällen können
auch städtische Gebiete in kleineren Städten berück
sichtigt werden .

10 . Zielgebiete wären geographisch abgrenzbare städti
sche Gebiete, d . h . vorhandene Verwaltungseinheiten
wie ein Stadtbezirk, eine Gemeinde oder auch klei
nere Einheiten in einer dicht bevölkerten Zone, mit
einer Mindestzahl an Einwohnern , hoher Arbeits
losigkeit , einem heruntergekommenen städtischen
Gefüge , schlechten Wohnverhältnissen und einem
Mangel an sozialen Einrichtungen .

0 ) AB1 . Nr. L 193 vom 31 . 7 . 1993 , S. 24 .
f ) AB1 . Nr. L 193 vom 31 . 7 . 1993, S. 36 .
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11 . Städtische Gebiete in Städten der Ziel- 1 -Regionen
erhalten Priorität .

12 . Im Rahmen der Erweiterung der Gemeinschaftsin
itiative URBAN können etwa zwanzig einzelne Pro
gramme gefördert werden . Die Projekte hätten in
der Regel eine Laufzeit von bis zu vier Jahren und
sollten anderen städtischen Gebieten mit vergleichba
ren Problemen als Vorbild dienen können . Jeder
Mitgliedstaat würde in Absprache mit den betreffen
den lokalen und sonstigen Behörden ein begrenztes
Bündel von städtischen Programmen vorschlagen .

13 . Priorität erhalten innovative Projekte , die Teil einer
von den betreffenden Städten durchgeführten Lang
zeitstrategie für eine integrierte städtische Entwick
lung sind . Bei der Ausarbeitung solcher Pläne könnte
auf Antrag des Mitgliedstaats technische Hilfe gelei
stet werden .

III . FÖRDERFÄHIGE MASSNAHMEN

14 . Im Rahmen dieser Erweiterung der Initiative UR
BAN kann eine Gemeinschaftsbeteiligung in Form
von Darlehen oder Zuschüssen zugunsten integrier
ter Entwicklungsprogramme für einen geographisch
abgegrenzten Teil einer Stadt gewährt werden . Mit
dem integrierten Konzept sollten global die wirt
schaftlichen , sozialen und Umweltprobleme des be
nachteiligten städtischen Gebiets in Angriff genom
men werden . Das integrierte Programm sollte ein
kohärentes , ausgewogenes Maßnahmenbündel für
wirtschaftliche Entwicklung, soziale Eingliederung
und Umwelt umfassen , das auf im Rahmen der loka
len Partnerschaft ausgearbeiteten Vorschlägen be
ruht . Priorität erhalten integrierte Programme mit
innovativem Charakter, die nachweislich einen zu
sätzlichen Nutzen erbringen und zur Schaffung von
Arbeitsplätzen auf lokaler Ebene beitragen .

15 . Es sollte systematisch versucht werden, durch den
Multiplikationseffekt der öffentlichen Zuwendungen
weitere private und kollektive Anstrengungen zu
mobilisieren . Die Strukturfonds können nicht in al
len Bereichen tätig werden (Beispiel Wohnungswe
sen), wohl aber zu einem gemeinsamen Vorgehen
der nationalen und städtischen Behörden beitragen .
In diesem Zusammenhang könnten sich die Fonds
auf Antrag des Mitgliedstaats oder der betreffenden
regionalen oder lokalen Behörden an der Ausarbei
tung umfassender städtischer Strategien beteiligen .

16 . Die Initiative sollte auch die europäischen Netze für
Zusammenarbeit und Informationsaustausch fördern,
indem sie für die Weitergabe von Erfahrungen sorgt,
die bei schon erfolgreich verlaufenen Maßnahmen
gemacht wurden, es sei denn, dies geschieht bereits
durch Kooperationsaktionen, die im Rahmen ande
rer gemäß den Strukturfondsverordnungen einge
führter Gemeinschaftsinitiativen oder anderer Ge
meinschaftsprogramme unterstützt werden . Im Rah
men eines jeden Operationellen Programms sollte
ein entsprechender Mittelbetrag für diesen Zweck
vorgesehen werden . Diese Netze für den Erfah

rungsaustausch, die in Zusammenarbeit mit den Mit
gliedstaaten, den Lokalbehörden und anderen Be
troffenen entwickelt wurden, können auch Städte in
Regionen einbeziehen, die derzeit nicht aus dem
EFRE gefördert werden .

17 . Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollten die in ein
integriertes Programm aufzunehmenden Maßnah
men im Rahmen der lokalen Partnerschaft ausgear
beitet werden, wobei die Vielfalt der städtischen
Probleme zu berücksichtigen ist . Zur Veranschauli
chung folgt ein nichterschöpfendes Verzeichnis von
Maßnahmen, die in einem integrierten Programm
enthalten sein könnten . Es umfaßt verschiedene Ka
tegorien von Maßnahmen, die in das gemäß Artikel
10 der EFRE-Verordnung finanzierte städtische
Pilotprogramm aufgenommen wurden . Bei der Pla
nung und Durchführung der Maßnahmen im Rah
men dieser Erweiterung von URBAN sollten Aktio
nen zur Förderung der Chancengleichheit für
Frauen , zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit
sowie für die Umwelt in städtischen Gebieten statt
finden .

— Einleitung neuer wirtschaftlicher Tätigkeiten :

— Gründung von Werkstätten ; Unterstützung
für Unternehmen, Handel , Genossenschaften,
Gegenseitigkeitsverbände, Dienstleistungen
für KMU; Gründung von Unternehmenszen
tren ; Technologietransfer ;

— Gründung öffentlich-privater Partnerschaf
ten, insbesondere zur Verwaltung von Pro
grammen für eine integrierte wirtschaftliche
Entwicklung ;

— Errichtung eines Büros von Management
und Marketingberatern ; bedarfsgerechte Be
ratung für Geschäftsleute und neugegründete
Unternehmen .

— Sicherung der Beschäftigung auf lokaler Ebene :

— bedarfsgerechte Fortbildungsmaßnahmen und
Sprachkurse, die besonders auf die speziellen
Bedürfnisse von Minderheiten zugeschnitten
sind ;

— Fortbildung im Bereich der neuen Technolo
gien (z . B. EDV-Kenntnisse für finanzielle
Dienstleistungen, rechnergestützte Produk
tion auf dem Gebiet der Gebrauchsgraphik);

— mobile Beratungsgruppen für Beschäftigung
und Fortbildung ;

— Arbeitserfahrungsprogramme für Langzeitar
beitslose im Rahmen lokaler Wiedereingliede
rungsprojekte ;

— Unterstützung für beschäftigungswirksame
Projekte auf lokaler Ebene .
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Erweiterung andere Aktionen zu berücksichtigen,
die aus den Strukturfonds, im Rahmen von Gemein
schaftsprogrammen wie LEONARDO und sonstigen
Aktionen auf dem Gebiet der sozialen Ausgrenzung,
durch Zuschüsse aus dem EFTA-Fonds zur Stärkung
des Zusammenhalts oder aus Darlehen der Europäi
schen Investitionsbank finanziert werden .

V. DURCHFÜHRUNG

20 . Mitgliedstaaten, die an dieser Erweiterung der In
itiative URBAN interessiert sind , werden aufgefor
dert, innerhalb von sechs Monaten nach der Veröf
fentlichung dieser Mitteilung im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften Operationelle Programme
oder gegebenenfalls Anträge auf Globalzuschüsse für
städtische Gebiete einzureichen . Vorschläge, die
nach diesem Datum eingehen , brauchen von der
Kommission nicht berücksichtigt zu werden .

In der Vorbereitungsphase wird die Kommission alle
erforderliche technische Hilfe bereitstellen .

Die lokalen und sonstigen Behörden sowie die Sozi
alpartner sind in einer dem jeweiligen Mitgliedstaat
gemäßen Weise an der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Operationellen Programme zu beteiligen .

Die Vorschläge müssen eine Beurteilung der Situa
tion unter Angabe der zu erreichenden Ziele , einen
Zeitplan sowie Kriterien und Verfahren für die
Durchführung, Überwachung und Bewertung der
Maßnahmen enthalten . Die Kommission wird in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Mit
gliedstaaten im Verlauf und am Ende der Planungs
periode eine Bewertung der eingereichten Pro
gramme vornehmen. Das Europäische Parlament,
der Verwaltungsausschuß der Gemeinschaftsinitiati
ven und die Begleitausschüsse werden über die Er
gebnisse dieser Bewertungen und die daraufhin ge
troffenen Maßnahmen informiert .

21 . Reicht der einem Mitgliedstaat zugewiesene Betrag
nicht aus , um ein neues und lohnenswertes Operatio
nelles Programm aufzustellen, so können die neu zu
geteilten Mittel aus der Erweiterung zur Verstär
kung von Maßnahmen im Rahmen der bestehenden
nationalen Programme eingesetzt werden, die für
URBAN ausgewählt wurden .

22 . Sämtlicher Schriftverkehr im Zusammenhang mit
dieser Mitteilung ist an folgende Anschrift zu rich
ten :

— Verbesserung von Einrichtungen in den Berei
chen Sozialwesen, Gesundheit und Sicherheit :

— Schaffung von Kindergärten und Kinderta
gesstätten ;

— Verbesserung der gesundheitlichen Verhält
nisse ; Rehabilitationszentren für Drogenab
hängige ;

— Erhöhung der Sicherheit und Verbrechens
verhütung, Beteiligung der Einwohner an der
Überwachung der Stadtviertel , Verbesserung
der Straßenbeleuchtung .

— Verbesserung der Infrastrukturen und der Um
welt im Zusammenhang mit den obengenannten
Maßnahmen :

— Renovierung von Gebäuden im Hinblick auf
die Nutzung für neue soziale und wirtschaft
liche Aktivitäten ;

— Sanierung öffentlicher Anlagen einschließlich
Grünflächen ;

— Verbesserung der Energieausnutzung ;

— Verbesserung des Zugangs zu Telematikdien
sten ;

— Sanierung von Brachen und verunreinigtem
Gelände ;

— Bereitstellung von Einrichtungen für Kultur,
Freizeit und Sport ;

— Aktionen für eine größere Mobilität der örtli
chen Bevölkerung .

— Besondere Workshops, die den Bewohnern von
Wohnsiedlungen Anreize, Kenntnisse und Mög
lichkeiten geben sollen, ihre Wohnungen zu
renovieren , instand zu halten und sicherer zu
machen .

— Verbesserung der Möglichkeiten für Problem
lösungen auf lokaler Ebene , einschließlich Aus
tauschprogrammen und der Gründung von Part
nerschaften zwischen Städteorganisationen und
den betroffenen Aktionsträgern .

IV. BEITRAG DER GEMEINSCHAFT ZUR FINANZIE
RUNG VON URBAN

18 . Die Gesamtbeteiligung der Strukturfonds an dieser
Erweiterung der Initiative URBAN im Zeitraum
1996—1999 wird auf 157 Mio . ECU veranschlagt .
Davon sollten 61 Mio . für die Ziel- 1 -Regionen und
96 Mio . für die anderen Regionen verwendet wer
den .

19 . Wann immer möglich und angemessen , sind bei der
Planung und Durchführung von Maßnahmen dieser

Herrn E. Landaburu
Generaldirektør
Generaldirektion Regionalpolitik und Kohäsion
Europäische Kommission
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B- 1 049 Brüssel .
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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDSTAATEN

über die geänderten Leitlinien für Operationelle Programme oder Globalzuschüsse, die die
Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „Anpassung der Arbeitnehmer an den
industriellen Wandel (Adapt)" zur Förderung der Beschäftigung und der Anpassung der Arbeit

nehmer an den industriellen Wandel vorschlagen können

(96/C 200/05 )

1 . Auf ihrer Sitzung vom 15 . Juni 1994 hat die Euro
päische Kommission beschlossen, eine Initiative „An
passung der Arbeitnehmer an den industriellen Wan
del (Adapt)" gemäß Artikel 11 der Verordnung
(EWG) Nr. 4253 /88 des Rates, geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2082/93 , einzusetzen . Auf
ihrer Sitzung vom 8 . Mai 1996 hat die Kommission
der Europäischen Gemeinschaften beschlossen, diese
Initiative durch einen weiteren Aktionsbereich unter
dem Titel ADAPT-BIS (Building the Information
Society) für den Zeitraum 1996—1999 zu ergänzen .

2 . Im Rahmen dieser Initiative kann die Gemeinschaft
Zuschüsse für Maßnahmen gewähren, die den in
dieser Mitteilüng festgelegten Leitlinien entsprechen
und die in den Vorschlägen für Operationelle Pro
gramme oder Globalzuschüsse enthalten sind , die
von den Mitgliedstaaten vorgelegt und von der Eu
ropäischen Kommission genehmigt werden . Zusätz
lich können andere gemeinschaftliche Finanzierungs
instrumente einen angemessenen Beitrag zu dieser
Initiative leisten .

d ) Antizipierung und Beschleunigung der Entwick
lung neuer, insbesondere arbeitsintensiver Ar
beitsplätze und Aktivitäten ; dazu gehört die Nut
zung des Potentials der KMU.

Im Rahmen dieser Ziele soll die Initiative auch Ak
tionen fördern , die auf die Festlegung und Ausge
staltung eines positiven sozialpolitischen Rahmens
für die Informationsgesellschaft abzielen . Die Priori
täten von ADAPT-BIS sollen den Ubergang zur In
formationsgesellschaft erleichtern und die daraus un
ter Umständen resultierenden sozialen Ausgren
zungseffekte schmälern . Dies kann unter anderem
dadurch erzielt werden, daß praktische Kenntnisse
und Erfahrungen hinsichtlich der Auswirkungen der
im Entstehen begriffenen Informationsgesellschaft
auf die Beschäftigung für alle Akteure im sozialen,
ökonomischen und politischen Bereich entwickelt
werden . ADAPT-BIS soll insbesondere :

— das Bewußtsein für diese Fragen fördern und
praktische Anleitung und Unterstützung für die
jenigen bieten, die an der Herstellung und An
wendung neuer Technologien beteiligt oder da
von betroffen sind ;

— Feststellung und Transfer bewährter Praktiken
im Umgang mit diesen Technologien fördern, so
weit diese Praktiken örtlichen Gegebenheiten
und Bedürfnissen sowie dem Entwicklungsstand
entsprechen ;

— Anregungen geben für Experimente und Verbrei
tung der Erfahrungen in ganz Europa, ein
schließlich der Ergebnisse der gemeinschaftlichen
FTE oder einschlägiger Berufsbildungspro
gramme sowie anderer relevanter Initiativen .

5 . Der aktive übergreifende Austausch von Ideen und
Erfahrungen wird im Rahmen der Initiative zu posi
tiven Ergebnissen führen . Die Mitgliedstaaten sollten
in ihren Anträgen auf Unterstützung im Rahmen
dieser Initiative sicherstellen , daß sämtliche Vor
schläge eine ausgewogene Anzahl von Maßnahmen
in Verbindung mit den wichtigsten Kategorien der in
Absatz 7 dieser Mitteilung angegebenen förderungs
würdigen Maßnahmen beinhalten .

Die Kommission wird sich in Partnerschaft mit den
Mitgliedstaaten um eine Komplementarität der Maß

I. ZIELE

3 . Diese Initiative soll im Hinblick auf Wachstum, Be
schäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der Unter
nehmen in der Europäischen Union zur Anpassung
der Arbeitnehmer an den industriellen Wandel und
zur Verbesserung der Funktionsweise des Arbeits
markts beitragen . Damit schließt sich diese Initiative
unmittelbar an das Weißbuch der Kommission über
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung
an , das dem Europäischen Rat im Dezember 1993
vorgelegt wurde .

4 . Die Initiative beinhaltet vier interdependente Ziele :

a ) beschleunigte Anpassung der Arbeitnehmer an
den industriellen Wandel ;

b ) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Indu
strie , Handel und Dienstleistungsgewerbe ;

c ) Vermeidung von Arbeitslosigkeit durch entspre
chende Weiterentwicklung des Arbeitskräftepo
tentials mit Hilfe verbesserter Qualifikationen
und erhöhter interner und externer Flexibilität
der Arbeitnehmer sowie Gewährleistung größerer
beruflicher Mobilität ;
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nahmen bemühen, die von dieser Initiative gefördert
und im Rahmen der Initiative Beschäftigung und
Entwicklung von Humanressourcen und der Initia
tive für KMU eingereicht werden, sowie der Maß
nahmen, die von anderen Gemeinschaftsprogram
men, insbesondere im Bereich der Berufsbildung und
der Chancengleichheit für Frauen, unterstützt wer
den .

II . PRIORITÄTEN

6 . Über die Maßnahmen der Mitgliedstaaten selbst und
die vom Europäischen Sozialfonds unterstützten Ak
tivitäten hinaus , soll diese Initiative in erster Linie als
Katalysator für eine gemeinschaftsweite Innovation
sowie den organisierten Transfer von Fachwissen
und die Verbreitung beispielhafter Verfahrensweisen
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten dienen .
Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit
für Frauen wird dabei Beachtung geschenkt .

Zur Erzielung eines deutlichen Mehrwerts für die
Gemeinschaft sollten die Vorschläge der Mitglied
staaten insbesondere :

a ) die Anpassung der gefährdeten Arbeitnehmer
durch eine berufliche Aus- und Weiterbildung,
Anleitung und Beratung erleichtern, insbesondere
bei den Arbeitnehmern, für die sich neue berufli
che Anforderungen vor allem aus folgendem
Grund ergeben :

— neue technologische Produktionssysteme ;

— neue Produktionsverfahren ;

— Management und Arbeitsorganisation (Strate
gie der Gesamtqualität);

— die Kapazität des Ausbildungspersonals ver
bessern, um die in diesem Bereich erforderli
che Ausbildung sicherstellen zu können ;

c ) Netze und eine Zusammenarbeit zwischen Erzeu
gern, Lieferfirmen und Kunden entwickeln ; an
denen sollen sowohl große Unternehmen und
Lieferfirmen als auch KMU beteiligt werden, um
den Transfer von einschlägigem Know-how und
bewährten Verfahrensweisen anzuregen und um
Unternehmen bessere Möglichkeiten zur Ausbil
dung ihrer Arbeitnehmer zu gewähren, haupt
sächlich um den besonderen Bedürfnissen der
KMU zu entsprechen .

Besonders gefördert werden in diesem Zusam
menhang :

— die Sicherstellung der wesentlichen Synergie
zusammenhängender Unternehmens- und
Ausbildungspläne ;

— eine Förderung der Entwicklung wettbewerbs
fähiger gemeinsamer Aktivitäten und der Be
teiligung von KMU an Unternehmensnetzen ;

d ) zur Entwicklung einer aktiven Sozialpolitik für
die im Entstehen begriffene europäische Informa
tionsgesellschaft beitragen durch :

— Analyse und Antizipation von Arbeitsmarkt
entwicklungen im Zusammenhang mit der im
Entstehen begriffenen Informationsgesell
schaft, insbesondere :

— Antizipation des Überflüssigwerdens be
stimmter Fertigkeiten und Förderung der
Entwicklung neuer Qualifikationen ;

— Antizipation des Entstehens neuer "Wirt
schaftszweige und informationsintensiver
Bereiche und Berufszweige , insbesondere
mit wachsendem Beschäftigungspotential ;

— Antizipation des Beschäftigungseffekts der
Informationsgesellschaft in einzelnen
Wirtschaftszweigen und der Auswirkun
gen auf die Arbeitsmarktentwicklung ;

— Antizipation von Hemmnissen für die Ent
wicklung der Informationsgesellschaft,
insbesondere in Form negativer Einstellun
gen, sozialer, politischer und rechtlicher
Hemmnisse .

— Entwicklung aktiver Strategien, um den Ar
beitskräften die Anpassung an die neuen An
forderungen der Informationsgesellschaft zu
erleichtern und die Anpassung der informati
onstechnologischen Produkte an die Bedürf
nisse der potentiellen Nutzer zu unterstützen .

— Einsatz modemer Kommunikations- und In
formationssysteme ;

— gestiegene Umweltanforderungen ;

— rationale Energienutzung ;

— Produktgestaltung ;

— verânderte Marketingstrategien ;

b ) Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen For
schungszentren , Unternehmen, Ausbildungsein
richtungen und öffentlichen Behörden fördern
sowie insbesondere :

— die Unternehmen dazu ermutigen, ihre Be
schäftigten dahingehend auszubilden, daß
eine rasche Anwendung der Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse möglich ist, die den
konkreten Anforderungen der Unternehmen,
vor allem im Hinblick auf den Einsatz neuer
Technologien , entsprechen ;
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Zur Sicherung der gleichen und vollen Beteiligung
von männlichen und weiblichen Beschäftigten bei der
Ausbildung soll eine angemessene Kinderbetreuung
vorgesehen werden .

Diese Aufstellung der Prioritäten ist nicht erschöp
fend und kann unter Berücksichtigung des indu
striellen Wandels im Bedarfsfall angepaßt werden .

Dies könnte durch folgende Maßnahmen er
zielt werden :

— Förderung von Versuchen und Pilotvorha
ben für Ausbildung am Arbeitsplatz und
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens
für Arbeitnehmer, die mit der Notwendig
keit einer Anpassung an die Informations
gesellschaft konfrontiert sind ;

— Förderung von Versuchen mit telematik
gestützter Arbeitsvermittlung, die einen
breiteren und verbraucherfreundlichen Zu
gang für diejenigen ermöglichen , die diese
Dienstleistungen in Anspruch nehmen ;

— Hilfe für lokale Arbeitsmarktorganisatio
nen, um diese in die Lage zu versetzen,
schneller und flexibler im Kontext der In
formationsgesellschaft zu reagieren ;

— Entwicklung und Erprobung von Konzepten
und Programmen, die die Anpassung von Ar
beitsorganisationen und Beschäftigungspraxis
an die Informationsgesellschaft unterstützen,
Identifizierung von Möglichkeiten zur Ver
besserung der Qualität des Arbeitslebens und
der betrieblichen Effizienz durch :

— Erweiterung der Managementqualifikatio
nen im Hinblick auf die Einführung neuer
Informations- und Kommunikationstech
nologien, insbesondere für KMU, die auf
dem Weltmarkt neue Möglichkeiten su
chen ;

— rasche Verbreitung bewährter Praktiken
bei der Anwendung dieser Technologien
am Arbeitsplatz durch Förderung eines
Netzes zum Informationsaustausch zwi
schen Unternehmen und zwischen dem öf
fentlichen und dem privaten Sektor ;

— Befähigung der Arbeitnehmer zur Teil
nahme an der Umgestaltung von Arbeit
und Organisationsaspekten im Zusammen
hang mit der Informationsgesellschaft ;

— neue institutionelle Ansätze zur Entwick
lung von Qualifikationen, etwa öffentlich
private Kooperation bei der Erarbeitung
und Umsetzung neuer Konzepte für Ler
nen und Weiterbildung (z . B. „offenes
Lernen" und Fernunterricht, Umschu
lung).

Diese Prioritäten sind entsprechend den bisherigen
Gruppen von Maßnahmen zu strukturieren .

III . FÖRDERUNGSWÜRDIGE MASSNAHMEN

7. Die folgende Aufstellung der Maßnahmen umfaßt
sämtliche im Rahmen dieser Initiative finanzierbaren
Maßnahmen. Die Mitgliedstaaten werden gebeten ,
bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge für operatio
neile Programme oder Globalzuschüsse in Zusam
menarbeit mit der Kommission eine beschränkte An
zahl von Maßnahmen auszuwählen, auf die die fi
nanzielle Unterstützung konzentriert werden kann .

Ausschlaggebend für die förderungswürdigen Maß
nahmen sind folgende wesentlichen Grundzüge :

a ) Sie müssen eine umfassende transnationale Di
mension aufweisen, wobei dem transnationalen
Austausch , der Zusammenarbeit und der Verbrei
tung von Informationen auch in bezug auf die
Partner der Ziel- 1 - und Ziel-6-Regionen Vorrang
eingeräumt wird ;

b ) sie sollen innovativ sein ;

c) sie sollen in erster Linie die Effizienz der Systeme
und Strukturen der Ausbildung und Beschäfti
gung verbessern und Qualifikationstransparenz
fördern ;

d) sie sollen aktiveres und besser koordiniertes Vor
gehen auf lokaler Ebene unterstützen, um alle
von den Mitgliedstaaten benannten relevanten
Akteure einschließlich der kommunalen und re
gionalen Behörden, der Wirtschafts- und Sozial
partner sowie der Ausbildungseinrichtungen bei
der Planung, Durchführung und Bewertung der
Projekte einzubeziehen ;

e ) sie sollen die Politiken und Programme der Ge
meinschaft insbesondere in dem Bereich Beschäf
tigung, Humanressourcen und Arbeitsmarktinte
gration stärken ;

f) sie sollen für die nötige Flexibilität sorgen, um
unerwartete Anforderungen berücksichtigen zu
können, die in der ersten Planungsphase nicht
vorhersehbar waren und die seitens der Gemein
schaft besonderen Einsatz erfordern .
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— Förderung von Zusammenarbeit und Ausbil
dung in neuen Bereichen der wirtschaftlichen
Tätigkeit, um so neue Beschäftigungsmöglich
keiten zu schaffen ;

— Unterstützung von lokalen Beschäftigungsför
derungsinitiativen einschließlich öffentlich
privater Partnerschaften, um Wirtschaftsför
derungsstrategien und Ausbildungsmaßnah
men für die betroffenen Arbeitskräfte zu
kombinieren .

3 ) Anpassung der unterstützenden Strukturen und
Systeme, einschließlich :

— Förderung von Zusammenarbeit und Aus
tausch zwischen Unternehmen und Forschung
auf dem Gebiet des Technologietransfers zu
gunsten der lokalen Arbeitsmärkte und der
am stärksten vom Wandel bei Beschäftigung
und Ausbildung betroffenen Wirtschaftsberei
che zugunsten der Unternehmen und Berufs
bildungseinrichtungen ;

— Unterstützung bei der Aufstellung spezieller
Pläne für die Ausbildung von Ausbildern zur
Anpassung der Arbeitnehmer an den indu
striellen Wandel und den Wandel bei den
Produktionssystemen ;

— Unterstützung von Aktionen zur Förderung
der regionalen , interregionalen und transna
tionalen Zusammenarbeit zwischen Unterneh
men ; insbesondere Ausbildung mit dem Ziel
der Einrichtung spezieller Dienstleistungsein
heiten (z . B. Forschung, Design , Marketing).

4 ) Information, Verbreitung und Sensibilisierung,

Förderungswürdig sind nachstehende Maßnahmen :

1 ) Vermittlung von Ausbildung, Orientierung und
Beratung, einschließlich :

— Unterstützung in Form von Fachwissen für
Unternehmensgruppen, damit diese die Aus
wirkungen von Veränderungen im industriel
len Umfeld besser bestimmen und Unterneh
menspläne ausarbeiten sowie die entsprechen
den Ausbildungspläne und -aktionen durch
führen können ;

— Unterstützung bei der Entwicklung und Be
reitstellung von Ausbildungsplänen im Zusam
menhang mit neuen Qualifikationen und Fä
higkeiten der Arbeitskräfte in den betreffen
den Firmen, die aufgrund des Wandels bei
den Produktionssystemen erforderlich wer
den, durch die Erweiterung der Zusammenar
beit zwischen Ausbildungseinrichtungen , For
schungszentren , Agenturen für Wirtschafts
förderung und Unternehmen ;

— Einrichtung und Bereitstellung von Orientie
rungs- und Beratungssystemen für Arbeitneh
mer, die in verschiedenen Wirtschaftsberei
chen vom industriellen Wandel betroffen sind ,
insbesondere für solche, denen Arbeitslosig
keit droht oder die in KMU beschäftigt sind ;

— Unterstützung von KMU bei der Einrichtung
und Durchführung interner und externer
Weiterbildungsprogramme ;

— Ausbildungsmaßnahmen mit dem Ziel , Unter
nehmer und Führungskräfte besser in die
Lage zu versetzen , sich dem Wandel anzupas
sen und die entsprechenden Unternehmens
pläne aufzustellen , hierbei ist besonders die
Verbesserung der Managementqualität in
KMU zu berücksichtigen .

2 ) Antizipation, Förderung der Vernetzung und
neue Beschäftigungsmöglichkeiten , einschließlich :

— Antizipation der Arbeitsmarktentwicklung
und des Ausbildungs- bzw. Qualifikationsbe
darfs im Zusammenhang mit dem sich wan
delnden Umfeld von Industrie und Dienstlei
stungen durch die Schaffung oder Entwick
lung — auf europäischer Ebene — von sekto
ralen und regionalen Netzwerken zur Analyse
von Trends in den Bereichen Märkte , Pro
duktionssysteme, Unternehmensorganisation ,
Arbeitsbeziehungen, Beschäftigung und ent
sprechende Qualifikationen sowie unterstüt
zende Strukturen für die lokale Entwicklung
und Dienstleistungen für Unternehmen ; diese
Netzwerke sollten eng mit den Wirtschafts
und Sozialpartnern , Ausbildungseinrichtungen
und Arbeitsverwaltungen zusammenarbeiten ;

einschliefilich :

— Einrichtung von Datenbanken über Beschäfti
gungs- und Ausbildungsmaßnahmen zur An
passung der Arbeitnehmer an den Wandel so
wie Vernetzung mit den Datenbanken über
die Weiterbildung ;

— Förderung der Verbreitung modellhafter Vor
gehensweisen und Erfahrungsaustausch auf
der Grundlage eines interregionalen und
transnationalen Ansatzes , der die Anwendung
geeigneter Ausbildungspläne fördert und die
Multiplikatorwirkung verstärken soll ;

— Studien im Zusammenhang mit dem indu
striellen Wandel , unter Berücksichtigung von
Management, Organisation , technologischer
Innovation ; neuen Produktionssystemen und
-verfahren, Kommunikations- und Informati
onssystemen, Umweltfaktoren und ihrer Aus
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Insbesondere für Datenbanken, Netzwerke und die
Verbreitung von Informationen sollte bei den ver
bundenen Aktionsprogrammen der Gemeinschaft ein
koordinierter und kohärenter Ansatz gesichert wer
den . Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten
rechtzeitig, wenn sie plant, ein besonderes Netzwerk
einzurichten .

wirkung auf Beschäftigung und Fähigkeiten/
Qualifikationen der Arbeitskräfte, ferner der
Ausbildungsmethoden und -ergebnisse, der
Ausbildung der Ausbilder und der Berufsbera
tungstätigkeiten ;

— Sensibilisierungsmaßnahmen für die verschie
denen Wirtschaftsbereiche , Ausbildungsein
richtungen und Arbeitsverwaltungen, For
schungsinstitute , Industrie- und Handelskam
mern, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani
sationen sowie staatliche Stellen und sonstige
relevante Akteure , insbesondere durch spe
zielle Austauschseminare und die Veröffent
lichung modellhafter Vorgehensweisen ; Un
terstützung von Informationsdiensten und un
terstützenden Strukturen, wie beispielsweise
Netzwerke für die Verbreitung der einschlägi
gen Information .

IV. REGIONALE FÔRDÇRUNGSWÛRDIGKEIT UND
KONZENTRATION

8 . Diese Initiative gilt für das gesamte Gebiet der Euro
päischen Union . Besonders berücksichtigt werden
jedoch die Bedürfnisse der weniger begünstigten
Regionen .

VI . FINANZIERUNG DURCH DIE GEMEINSCHAFT

10 . Die Aktionen im Rahmen dieser Initiative werden
gemeinsam von den Mitgliedstaaten , der Gemein
schaft und gegebenenfalls den Unternehmen oder
sonstigen Einrichtungen finanziert . Werden Arbeit
nehmer eines Unternehmens an den verschiedenen
Operationen beteiligt, finanziert das jeweilige Unter
nehmen einen angemessenen Teil der Kosten .

11 . Der Gesamtbeitrag der Strukturfonds beläuft sich für
den Zeitraum 1994—1999 voraussichtlich auf 1,63
Milliarden ECU, wovon 0,46 Milliarden ECU den
Ziel - 1 - und Ziel-6-Regionen zugewiesen werden .
Der gesamte zusätzliche Beitrag der Strukturfonds
für ADAPT-BIS beläuft sich für den Zeitraum
1996—1999 voraussichtlich auf 162 Mio . ECU, wo
von 51 Mio. ECU den Ziel - 1 - und Ziel-6-Regionen
zugewiesen werden .

12 . Die Aufteilung der Mittel zwischen den Mitglied
staaten im Rahmen dieser Initiative richtet sich nach
der relativen Schwere der strukturellen Probleme,
wobei insbesondere die jeweiligen Arbeitslosenzahlen
berücksichtigt werden, sowie nach der Qualität der
eingereichten Vorschläge für Operationelle Pro
gramme oder Globalzuschüsse .

13 . Die Höhe der Unterstützung erfolgt gemäß den
Verordnungen über die Strukturfonds . Gemäß den
Vorschriften über die technische Unterstützung kann
den transnationalen Aktionen eine größtmögliche
Unterstützung gewährt werden .

V. TECHNISCHE HILFE

9 . Auf Initiative der einzelnen Mitgliedstaaten oder der
Kommission ist eine technische Hilfe sowohl bei der
Ausarbeitung von Vorschlägen als auch der nachfol
genden Durchführung möglich . Dazu gehört :

— die Verbreitung von Informationen und sonstige
Sensibilisierungsmaßnahmen ;

— die Bereitstellung von Beratungs- und Sachver
ständigendiensten ;

— die Veranstaltung bilateraler oder multilateraler
Treffen zwischen den Mitgliedstaaten und den
beteiligten Organisationen zur Erleichterung der
Zusammenarbeit ;

— die Entwicklung und gemeinsame Nutzung von
Datenbanken über Arbeitsmarkt, beschäftigungs
bezogene Ausbildung, Arbeitsverwaltungen und
sonstige Aspekte der Arbeitsmarktorganisation ;

— Durchführung von Studien über innovative Me
thoden und die Ergebnisse von Ausbildungsmaß
nahmen, Schulung von Ausbildern sowie Berufs
beratung ;

— Unterstützung von Bewertungsverfahren und ~tä
tigkeiten ;

— Schaffung oder Weiterentwicklung gemein
schaftsweiter Netze zur Erleichterung von Inno
vationen und transnationaler Zusammenarbeit .

VII . DURCHFUHRUNG

14 . Die Mitgliedstaaten werden gebeten , Vorschläge für
eine Unterstützung unter ADAPT-BIS in Form einer
Ergänzung zu den bestehenden Operationellen Pro
grammen für ADAPT oder in Form von Globalzu
schüssen innerhalb von vier Monaten ab dem Datum
der Veröffentlichung dieser Mitteilung einzureichen .
Sofern es sich um Globalzuschüsse handelt, kann die
Unterstützung der Gemeinschaft unmittelbar an die
für die Durchführung verantwortlichen dezentrali
sierten Organisationen gehen , und zwar einschließ
lich der für die Verwaltung transnationaler Aktionen
zuständigen und von den betreffenden Mitgliedstaa
ten benannten Einrichtungen .
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Unterstützung, gemeinsame Vorhaben und Netze,
Begleitung von Projekten, Bewertung, Forschung
und Verbreitung von Informationen . Die für diese
Initiative zuständigen nationalen Behörden werden
mit den für andere , verwandte Gemeinschaftspro
gramme zuständigen Stellen eine gegenseitige Ver
einbarung treffen , um bei der Auswahl der Projekte
eine möglichst weitgehende Komplementarität und
möglichst geringe Uberschneidung sicherzustellen .

21 . Die Kommission wird die Mitgliedstaaten auffor
dern, die Programme so auszuarbeiten und durchzu
führen, daß die Bedingungen für eine transnationale
Zusammenarbeit optimiert werden .

VIII . BEWERTUNG

22 . Die Kommission wird in partnerschaftlicher Zusam
menarbeit mit den Mitgliedstaaten im Verlauf und
am Ende der Planungsperiode eine Bewertung der
eingereichten Programme vornehmen . Hierzu wer
den die in Teil VII Punkt 18 vorgesehenen Bezugs
größen für die Fortschrittsbewertung herangezogen .
Entsprechend den angestrebten Zielen und den
durchgeführten Maßnahmen werden im Zuge dieser
Bewertung Daten bezüglich der Zielgruppen, ein
schließlich der Endbegünstigten ermittelt . Das Euro
päische Parlament, der Verwaltungsausschuß der
Gemeinschaftsinitiativen und der in Teil VII Punkt
19 dieser Mitteilung genannte Ausschuß werden
über die Ergebnisse dieser Bewertungsmaßnahmen
und die daraufhin getroffenen Maßnahmen infor
miert .

23 . Schriftverkehr in Zusammenhang mit dieser Mittei
lung ist zu richten an :

15 . Im Fall der ultraperipheren Regionen werden die in
dieser Initiative festgelegten Maßnahmen prioritär
im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative REGIS
durchgeführt und aus den für REGIS zur Verfügung
stehenden Mitteln finanziert .

16 . Die Mitgliedstaaten werden gebeten , im Laufe der
Ausarbeitung ihrer Anträge die wichtigsten Ziele und
förderungswürdigen Maßnahmen sowie die Durch
führungsmodalitäten mit der Kommission zu bespre
chen .

17 . Zugrunde gelegt werden können die Vorschriften
für die transnationalen Operationellen Programme,
nach denen zwei oder mehrere Mitgliedstaaten auf
eigene Initiative oder auf Aufforderung der Kommis
sion einen einzigen gemeinsamen Antrag auf Unter
stützung einreichen können . Nach Beratung mit den
betroffenen Mitgliedstaaten kann die Kommission
dann für einen solchen Antrag auch eine Entschei
dung über die Gewährung einer finanziellen Unter
stützung treffen .

18 . Im Rahmen der Operationellen Programme oder
Globalzuschüsse sind die Maßnahmen entsprechend
den wichtigsten Zielen der Strukturfonds festzule
gen . Die Vorschläge müssen eine allgemeine Beurtei
lung der Situation unter Angabe der zu erreichenden
Ziele beinhalten und einen Zeitplan sowie Kriterien
und Verfahren für die Durchführung, Überwachung
und Bewertung der Maßnahmen enthalten .

19 . In jedem Mitgliedstaat wird jeweils ein Begleitaus
schuß für diese Initiative zuständig sein .

20 . Es wird vorgeschlagen, besondere Unterstützungs
strukturen für diese Initiative zu entwickeln . Die Zu
sammenarbeit mit anderen Gemeinschaftsinitiativen
aus dem Bereich Humanressourcen und industrieller
Wandel , vor allem mit den regionalen Umstellungs
initiativen zur beruflichen Umschulung und der
KMU-Initiative sowie mit den einschlägigen Akti
onsprogrammen der Gemeinschaft, insbesondere den
Aktionsprogrammen zur Berufsbildung, soll außer
dem verstärkt werden durch Leitlinien, technische

Herrn A. Larsson ,
Generaldirektor,
Generaldirektion Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen
und soziale Angelegenheiten,
Europàische Kommission ,
Rue de la Loi/Wetstraat 200 ,
B- 1 049 Brussel .
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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDSTAATEN

über geänderte Leitlinien für Operationelle Programme oder Globalzuschüsse, die die Mitglied
staaten im Rahmen einer Gemeinschaftsinitiative „Beschäftigung und Entwicklung von Human
ressourcen" zur Förderung des Beschäftigungswachstums insbesondere durch die Entwicklung

von Humanressourcen vorschlagen können

(96 /C 200/06 )

1 . Auf ihrer Sitzung vom 15 . Juni 1994 hat die Euro
päische Kommission beschlossen , eine Rahmeninitia
tive „Beschäftigung und Entwicklung von Human
ressourcen" gemäß Artikel 11 der Verordnung
(EWG) Nr. 4253 / 88 des Rates , geändert durch die
Verordnung Nr. 2082/93 , einzusetzen . Auf ihrer Sit
zung vom 8 . Mai 1996 hat die Europäische Kommis
sion beschlossen, diese Initiative durch einen weite
ren Aktionsbereich unter dem Titel „Beschäftigung
— INTEGRA" für den Zeitraum 1996—1999 zu er
gänzen .

b ) Verbesserung der Beschäftigungsaussichten für
Behinderte („Beschäftigung — HORIZON");

c ) Erleichterung der Eingliederung der Jugendlichen
in den Arbeitsmarkt, insbesondere derjenigen
ohne grundlegende Qualifikationen oder Ausbil
dung („Beschäftigung — YOUTHSTART");

d ) Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung
des Zugangs zum Arbeitsmarkt und der Beschäf
tigungsaussichten für gefährdete Gruppen, die
sich vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt oder von ei
ner Ausgrenzung bedroht sehen („Beschäftigung
— INTEGRA").

2 . Im Rahmen dieser Initiative kann die Gemeinschaft
Zuschüsse für Maßnahmen gewähren, die den in
dieser Mitteilung festgelegten Leitlinien entsprechen
und in den Vorschlägen für operationelle Pro
gramme oder Globalzuschüsse enthalten sind, die
von den Mitgliedstaaten vorgelegt und von der Eu
ropäischen Kommission genehmigt werden . Zusätz
lich können andere gemeinschaftliche Finanzierungs
instrumente einen angemessenen Beitrag zu dieser
Initiative leisten .

I. ZIELE

5 . Der aktive übergreifende Austausch der innerhalb
der Aktionsbereiche geförderten Ideen und Erfah
rungen wird im Rahmen der Initiative positive Er
gebnisse zeitigen . Bei der Vorlage von Unterstüt
zungsanträgen im Rahmen dieser Initiative ist ein
koordiniertes Vorgehen erforderlich . Die Mitglied
staaten sollten sicherstellen , daß die Vorschläge ins
gesamt eine ausgewogene Anzahl von Maßnahmen
in Verbindung mit den verschiedenen Aktionsberei
chen der Initiative beinhalten . Die Vorschläge sollen
außerdem ein kohärentes Vorgehen im Rahmen der
vier Aktionsbereiche gewährleisten .

Die Kommission wird sich in Partnerschaft mit den
Mitgliedstaaten um eine Komplementarität der Maß
nahmen bemühen, die von dieser Initiative unter
stützt oder im Rahmen anderer Gemeinschaftspro
gramme, insbesondere im Bereich Berufsbildung, ge
fördert werden .

3 . Diese Initiative soll zur Entwicklung von Humanres
sourcen und zur Verbesserung der Verhältnisse auf
dem Arbeitsmarkt beitragen, wobei vor allem das Be
schäftigungswachstum, die Förderung der sozialen
Solidarität in der Europäischen Union und die Stär
kung der Chancengleichheit für Frauen auf dem Ar
beitsmarkt betont werden . Damit schließt sich diese
Initiative unmittelbar an das Weißbuch der Kommis
sion über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Be
schäftigung an, das offensiven Maßnahmen auf dem
Arbeitsmarkt zur Förderung eines beschäftigungsin
tensiven Wachstums eine besonders große Bedeutung
beimißt .

II . PRIORITÄTEN

6 . Über die Maßnahmen der Mitgliedstaaten selbst und
die weiteren , vom Europäischen Sozialfonds unter
stützten Aktivitäten hinaus soll diese Initiative als
Katalysator für gemeinschaftsweite Innovationen so
wie den organisierten Transfer von Fachwissen und
die Verbreitung beispielhafter Vorgehensweisen zwi
schen den einzelnen Mitgliedstaaten dienen .

Zur Erzielung eines deutlichen Mehrwerts für die
Gemeinschaft sollten die Vorschläge der Mitglied
staaten insbesondere :

4 . Die Initiative beinhaltet vier wechselseitige Ziele , die
den folgenden vier zusammenhängenden Aktionsbe
reichen entsprechen :

a ) Förderung gleicher Beschäftigungsmöglichkeiten
für Frauen, insbesondere im Hinblick auf Berufs
bildung, Zugang zu zukunftsorientierten Beschäf
tigungen und leitenden Funktionen („Beschäfti
gung — NOW");
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a ) eine übergreifende transnationale Dimension auf
weisen, wobei dem transnationalen Austausch ,
der Zusammenarbeit und der Verbreitung von In
formationen vor allem in bezug auf die Partner
der Ziel- 1 - und Ziel-6-Regionen Vorrang einge
räumt wird ;

b ) innovative Maßnahmen und Aktionen beinhalten ;

c ) in erster Linie die Effizienz der Ausbildung, der
Beschäftigungssysteme und der Arbeitsverwal
tungsstellen verbessern ;

d ) aktiv ein dynamischeres und koordiniertes Vorge
hen auf lokaler Ebene unterstützen, um alle rele
vanten Akteure einschließlich der kommunalen
und regionalen Behörden , der Wirtschafts - und
Sozialpartner sowie der gemeinnützigen Einrich
tungen einzubeziehen und so stärker auf den Ar
beitsmarkt einzuwirken ;

e ) die Gemeinschaftspolitik sowie die Gemein
schaftsprogramme insbesondere im Bereich der
Humanressourcen und der Eingliederung in den
Arbeitsmarkt stärken ;

f) die erforderliche Flexibilität sicherstellen, um un
erwartete Anforderungen berücksichtigen zu kön
nen, die in der ersten Planungsphase nicht vor
hersehbar waren und die seitens der Gemein
schaft besonderen Einsatz erfordern .

gen Frauen durch die Förderung gleicher Beschäfti
gungsmöglichkeiten verbessern . Er soll die Erarbei
tung innovativer Strategien unterstützen , um den
Veränderungen bei der Arbeitsorganisation und den
Arbeitsanforderungen gerecht zu werden .

Die transnationale Dimension der Initiative wird
einen Vergleich verschiedener Erfahrungen, den
Transfer von Know-how und Erfahrung sowie Zu
sammenarbeit ermöglichen . Sie wird außerdem die
Entwicklung innovativer Aktionen zugunsten von
Frauen, insbesondere in unter Ziel 1 und Ziel 6 fal
lenden Regionen und in Sektoren, in denen solche
Aktionen derzeit weniger weit entwickelt sind , ver
stärken . Um eine maximale Multiplikatorwirkung zu
gewährleisten , wird die Entwicklung der Ausbildung
von Ausbildern sowie die Struktur der Ausbildungs
programme, Methoden und Werkzeuge besondere
Berücksichtigung finden .

Die erste NOW-Initiative zeigte, daß enge und
aktive Partnerschaften auf lokaler, nationaler und
transnationaler Ebene geschlossen werden müssen .
Diese sollten Unternehmen, für die Ausbildung und
Beschäftigung zuständige öffentliche und private
Stellen , für Gleichheitsfragen zuständige Stellen ,
regionale und lokale Behörden, nichtstaatliche Orga
nisationen und Frauenorganisationen einbeziehen, so
daß die besten Verfahren schrittweise übernommen
und in die traditionellen Ausbildungs- und Beschäfti
gungssysteme integriert werden . Hierbei sollte
Aktionen Priorität eingeräumt werden, an denen auf
allen Ebenen die Sozialpartner aktiv beteiligt sind .

Im Rahmen dieses Aktionsbereichs sind die nachste
henden Maßnahmen förderungswürdig :

a ) die Entwicklung geeigneter Ausbildungs-, Orientie
rungs-, Beratungs- und Beschäftigungssysteme, ins
besondere durch transnationale Zusammenarbeit,
einschließlich :

— Entwicklung der Zusammenarbeit und der
Vernetzung zwischen öffentlichen Ausbil
dungseinrichtungen, um die Chancengleich
heit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu för
dern. Besonderer Nachdruck sollte hierbei auf
den verbesserten Zugang von Frauen zu sich
rasch entwickelnden Sektoren und neuen Ar
beitsbereichen sowie ihre Aufstiegschancen
und ihren Zugang zu Managementaufgaben
gelegt werden ;

— Verstärkung der Verbindungen zwischen Aus
bildungseinrichtungen, Hochschuleinrichtun
gen und Unternehmen zur Verbesserung der
beruflichen Eingliederung von Frauen (nur
Ziel- 1 - und Ziel-6-Regionen);

— Unterstützung von Bildungseinrichtungen bei
der Entwicklung von innovativem Lehrmate-

III . REGIONALE FORDERUNGSWÜRDIGKEIT UND
KONZENTRATION

7 . Diese Initiative gilt für das gesamte Gebiet der
Union . Besonders berücksichtigt werden jedoch die
Anforderungen der weniger begünstigten Regionen .
Eine Reihe von Maßnahmen gilt daher nur für prio
ritäre Regionen (Ziel 1 , Ziel 2 , Ziel 5b und Ziel 6).

IV. FÖRDERUNGSWURDIGE MASSNAHMEN

8 . Die folgende Aufstellung enthält sämtliche förde
rungswürdigen Maßnahmen, die im Rahmen dieser
Initiative finanziert werden können . Die Mitglied
staaten werden gebeten , bei der Ausarbeitung ihrer
Vorschläge für operationeile Programme oder Glo
balzuschüsse in Zusammenarbeit mit der Kommis
sion eine beschränkte Anzahl von Maßnahmen pro
Aktionsbereich auszuwählen, auf die die finanzielle
Unterstützung konzentriert werden kann .

9 . „Beschäftigung — NOW" (gleiche Beschäftigungs
aussichten für Frauen)

Dieser Aktionsbereich will die Arbeitslosigkeit von
Frauen verringern und die Situation von erwerbstäti



10 . 7 . 96 HDEI Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 200/ 15

rial , das die Chancengleichheit von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt verbessert (nur Ziel- 1 -
und Ziel-6-Regionen);

— Unterstützung bei der Einrichtung oder Ent
wicklung von Diensten zur Orientierung/Be
ratung und vorbereitenden Ausbildung für
Frauen ;

— Unterstützung bei der Einrichtung oder Ent
wicklung von lokalen Beratungsdiensten zur
Erleichterung der Gründung von KMU und
Genossenschaften ;

— Unterstützung bei der Einrichtung oder Ent
wicklung der entsprechenden Infrastruktur
von Pflegediensten, wo sie weniger weit ent
wickelt sind (nur Ziel- 1 - und Ziel-6-Regio
nen);

b) die Vermittlung von Ausbildung, insbesondere auf
transnationaler Basis, einschließlich :

— Bereitstellung eines umfassenden Pakets flexi
bler Ausbildungsmaßnahmen sowie von Be
gleitmaßnahmen einschließlich Information,
Orientierung, Beratung, vorbereitende Ausbil
dung, persönliche Entwicklung, Verbesserung
der grundlegenden Fertigkeiten und qualifi
zierende Ausbildung, Umschulung, Unterstüt
zung bei der Arbeitssuche, Betriebspraktika
und Unterstützung am Arbeitsplatz . Beson
ders berücksichtigt werden sollten hierbei
neue Arbeitsanforderungen, neue Qualifika
tionen und Fertigkeiten, vor allem im Bereich
FTE und innovative Technologien ;

— Berufsbildungsmaßnahmen (einschließlich
vorbereitende Ausbildung), die speziell auf die
Erfordernisse der Leitung von Unternehmen
oder Genossenschaften ausgerichtet sind ;

— Ausbildung der Ausbilder für diejenigen, die
in den Betrieben für Personal- oder Ausbil
dungsangelegenheiten zuständig sind, um sie
stärker für Fragen der Chancengleichheit zu
sensibilisieren und zu aktivieren ;

— Ausbildung im Bereich der Chancengleichheit
für diejenigen , die im öffentlichen Sektor für
Personalangelegenheiten zuständig sind , für
Lehrpersonal und für Gleichstellungsberater
in Bildungseinrichtungen (nur unter Ziel 1
und Ziel 6 fallende Regionen);

— Entwicklung innovativer Bewertungsmetho
den zur Einbeziehung aller beruflichen Erfah
rungen und Tätigkeiten von Frauen in die
Laufbahnstrukturen, einschließlich derjenigen,
die formell nicht anerkannt sind, um so die
Berücksichtigung der Vorkenntnisse zu er
leichtern ;

— Erst- und Weiterbildung, vor allem in KMU
und in den technologischem Wandel unter
worfenen Bereichen, um Arbeitnehmerinnen
auf die jeweiligen Arbeitsmarkterfordernisse
vorzubereiten und ihre Aufstiegschancen zu
verbessern ;

— Erst- und Weiterbildung für das Personal von
Betreuungsdiensten zwecks Verbesserung der
Qualität dieser Dienste ;

c ) Schaffung von Arbeitsplätzen und Unterstützung
bei der Gründung von Kleinbetrieben und Genos
senschaften durch Frauen, insbesondere durch trans
nationale Zusammenarbeit, einschließlich :

— Entwicklung der Vernetzung und der Zusam
menarbeit von lokalen Beschäftigungsinitiati
ven, wodurch Frauen besser in die Lage ver
setzt werden sollen , lokale Ressourcen zu
nutzen, insbesondere in Bereichen wie Touris
mus, Kultur, Umwelt und Pflege , sowie für
die Schaffung von Arbeitsplätzen im ländli
chen Raum ;

— Hilfe bei der Aufnahme selbständiger Tätig
keiten , bei der Gründung von Kleinbetrieben
und Genossenschaften sowie Hilfe bei der
Einstellung von Arbeitskräften ;

— Hilfe bei der Schaffung von Instrumenten für
die finanzielle Unterstützung von Unterneh
mensgründungen durch Frauen ;

Im Rahmen der Maßnahmen unter a), b) und c)
gewährt die Kommission Zuschüsse zu den Be
triebskosten von Betreuungsdiensten für Familien
angehörige, um Frauen mit Kindern und/oder
anderen Familienangehörigen eine Ausbildung
und Beschäftigung zu erleichtern .

d ) Informationsverbreitung und Sensibilisierungsmaß
nahmen, insbesondere durch transnationale Zusam
menarbeit, einschließlich :

— insbesondere für die Sozialpartner, Lehrperso
nal , Ausbildungseinrichtungen und für Be
schäftigung zuständige Stellen , lokale und re
gionale Behörden sowie die breite Öffentlich
keit bestimmte Maßnahmen zur Sensibilisie
rung für die Notwendigkeit, die Chancen
gleichheit von Männern und Frauen auf dem
Arbeitsmarkt zu fördern ;

— Einrichtung von Netzwerken, Schaffung oder
Verbesserung von Datenbanken und Durch
führung von Untersuchungen zu einschlägi
gen Zielsetzungen sowie Verbreitung der Er
gebnisse der positivsten Erfahrungen ;
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derte insbesondere in den Bereichen, in denen
ein großes Beschäftigungswachstum möglich
erscheint, zu fördern (nur Ziel 1 , Ziel 2 , Ziel
5b und Ziel 6);

— Anpassung der Arbeitsplätze, insbesondere
durch die Einführung neuer Technologien ,
sowie Verbesserung der Bedingungen für
Telearbeit ;

— Unterstützung bei der Implementierung flexi
bler Ausbildungs- und Lernsysteme wie bei
spielsweise Fernunterricht und interaktives
rechnergestütztes Lernen ;

— Verbesserung des Zugangs zu Ausbildung und
arbeitsbezogenen Diensten durch Anpassung
von Gebäuden und Verkehrssystemen (nur
Ziel- 1 - und Ziel-6-Regionen);

b ) die Vermittlung von Ausbildung, insbesondere
durch transnationale Zusammenarbeit, einschließ
lich :

— geschlechtsspezifische Bewertung von Berufs
bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen.

10 . „Beschäftigung — HORIZON" (Verbesserung der
Beschäftigungsaussichten von Behinderten)

Dieser Aktionsbereich soll Maßnahmen fördern,
durch die Behinderten, die vom Arbeitsmarkt ausge
grenzt sind oder von einer Ausgrenzung bedroht
sind, der Zugang zur Beschäftigung — unter beson
derer Berücksichtigung der transnationalen Dimen
sion — erleichtert werden soll .

Die Überwindung der Probleme von Behinderten
muß hauptsächlich durch zwei Arten von Aktionen
erfolgen . Erstens muß die Qualität der Ausbildung,
insbesondere die Entwicklung neuer beruflicher Fer
tigkeiten und Qualifikationen, verbessert werden .
Zweitens müssen Arbeitsplätze geschaffen werden,
insbesondere durch neue Arten der Arbeitsorganisa
tion, durch Beschäftigungsbeihilfen und Unterstüt
zung der Beschäftigung auf dem freien Arbeitsmarkt
sowie durch die Entwicklung von Beschäftigungs
möglichkeiten in Werkstätten für Behinderte . Hier
bei sollte Nachdruck auf einen „Bottom-up"-Ansatz
gelegt werden .

Im Rahmen des Aktionsbereichs werden insbeson
dere die unter Ziel 3 der Strukturfonds fallenden
Maßnahmen intensiviert werden, um die berufliche
Eingliederung der vom Arbeitsmarkt Ausgegrenzten
zu erleichtern . Dabei soll auch auf den bisherigen
Erfahrungen relevanter Gemeinschaftsprogramme
und besonders auf den Erfahrungen aus dem ersten
HORIZON-Programm aufgebaut werden .

Zu den auf nationaler und transnationaler Ebene be
teiligten Partnern werden Unternehmen, für Ausbil
dung und Beschäftigung zuständige öffentliche und
private Stellen , Universitäten und Forschungsinsti
tute , regionale und lokale Behörden sowie nicht
staatliche Organisationen gehören . Dabei sollte Ak
tionen Priorität eingeräumt werden, an denen auf al
len Ebenen die Sozialpartner aktiv beteiligt sind .

Im Rahmen dieses Aktionsbereichs sind die nachste
henden Maßnahmen förderungswürdig :

a ) die Entwicklung geeigneter Ausbildungs-, Orientie
rungs-, Beratungs- und Beschäftigungssysteme, ins
besondere durch transnationale Zusammenarbeit,
einschließlich :

— Unterstützung bei der Einrichtung oder Ent
wicklung von auf die entsprechenden Erfor
dernisse zugeschnittenen Beratungsdiensten
und Stellen für die lokale Entwicklung, um
die Schaffung von Arbeitsplätzen für Behin

— Ausbildung von Behinderten im Hinblick auf
Qualifikationen und Fertigkeiten zur Nut
zung der neuen Technologien am Arbeits
oder Ausbildungsplatz ;

— Ausbildung von Behinderten im Hinblick auf
neue Fertigkeiten und Qualifikationen insbe
sondere für Sektoren, in denen ein großes Be
schäftigungswachstum möglich erscheint, so
wie in den Bereichen FTE und innovative
Technologien ;

— Ausbildung von Behinderten (funktionelle,
psychologische und soziale Rehabilitation ,
vorbereitende Ausbildung, Verbesserung der
grundlegenden Fertigkeiten, Umschulung),
mit vorheriger und gleichzeitiger kontinuierli
cher Bewertung und Beratung . Dazu gehören
unter anderem Module für die Ausbildung am
Arbeitsplatz, in Verbindung mit speziellen
Kursen für bestimmte Zielgruppen, zur Ver
besserung der Eingliederung in den Arbeits
markt ;

— Ausbildungspläne für Sachverständige und mit
Personalangelegenheiten befaßtes Personal
auf dem Gebiet der Neuorganisation der Ar
beit und der Anpassung von Arbeitsplätzen ;

— Ausbildung oder Verbesserung der Fertigkei
ten und Qualifikationen der Berater, des in
der lokalen Entwicklung tätigen Personals,
der Ausbilder, der Sozialarbeiter, der Vertre
ter der Sozialpartner und der im privaten Sek
tor für Personalangelegenheiten Zuständigen,
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— Unterstützung von Informationsdiensten und
unterstützenden Strukturen, wie beispielsweise
Netzwerke für die Verbreitung der einschlägi
gen Informationen .

um ihr Verständnis und ihr Bewußtsein für
Fragen im Zusammenhang mit der Eingliede
rung von Behinderten in Bereiche , in denen
ein großes Beschäftigungswachstum möglich
erscheint, zu fördern .

c) Schaffung von Arbeitsplätzen und Unterstützung
bei der Gründung von Unternehmen und Genos
senschaften sowie der Einrichtung von öffentlich
privaten Partnerschaften, insbesondere auf transna
tionaler Basis, einschließlich :

— Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplät
zen , die das örtliche Potential für die Ent
wicklung neuer Beschäftigungsformen auf der
Grundlage innovativer Ansätze der Arbeitsor
ganisation nutzen sollen . Einführung solcher
Ansätze in Unternehmen , um zu vermeiden ,
daß behinderte Arbeitnehmer ihren Arbeits
platz verlieren ;

— innovative Ansätze zur Reduzierung der den
Arbeitgebern bei der Beschäftigung von Grup
pen mit niedrigerer Produktivität auf dem Ar
beitsmarkt entstehenden Arbeitskosten ; ,

— Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten
und neuen Beschäftigungsprogrammen (z . B.
geschützte Beschäftigung und Genossenschaf
ten);

— Aktionen zur Schaffung von Arbeitsplätzen ,
die die Eingliederung in den Arbeitsmarkt er
leichtern und mögliche finanzielle Verluste
beim Übergang aus einer geschützten Umge
bung ausgleichen sollen ;

— Unterstützung von lokalen Beschäftigungs
initiativen einschließlich öffentlich-privater
Partnerschaften mit Beteiligung lokaler Ein
richtungen insbesondere in Bereichen , in de
nen ein beschäftigungsintensives Wachstum
möglich erscheint .

d) Informationsverbreitung und Sensibilisierungsmaß
nahmen, einschließlich :

— Unterstützung einer weitreichenden Verbrei
tung von Informationen über Beschäftigungs
und Ausbildungsmöglichkeiten in einem den
Behinderten zugänglichen Format ;

— Sensibilisierungsmaßnahmen für Öffentlich
keit , Sozialpartner und das Personal der für
allgemeine und berufliche Bildung und Be
schäftigung zuständigen Stellen hinsichtlich
des Beschäftigungspotentials Behinderter, ins
besondere durch Veröffentlichung entspre
chender Verhaltensregeln ;

11 . „Beschäftigung — YOUTHSTART" (Erleichterung
der Eingliederung der Jugendlichen in den Arbeits
markt)

Eine der wichtigsten Schlußfolgerungen des Weiß
buchs über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung ist , daß größere Anstrengungen erfor
derlich sind , um jungen Menschen eine sinnvolle Be
teiligung am Arbeitsmarkt zu ermöglichen . Jugendli
che , die ohne eine Qualifikation von der Schule ab
gehen , sind von Eingliederungsproblemen besonders
betroffen . Häufig sind sie nicht in der Lage , auf dem
ohnehin schwierigen Arbeitsmarkt zu bestehen , wes
halb ihnen die Gefahr der Langzeitarbeitslosigkeit
und der Entfremdung von der Gesellschaft droht .

Um dieses grundlegende Problem anzugehen, schlug
die Kommission in ihrem Weißbuch , das im Dezem
ber von den Staats - und Regierungschefs angenom
men wurde , das Programm YOUTHSTART vor.
Ziel des Programms ist es , Aktionen von Mitglied
staaten anzuregen , die langfristig schließlich zu einer
unionsweiten Garantieregelung für Jugendliche füh
ren . Allen Jugendlichen unter 20 Jahren soll entwe
der der Zugang zu einer Vollzeitbeschäftigung oder
zu einer anerkannten allgemeinen oder beruflichen
Ausbildung garantiert werden ; hierzu gehören auch
die Lehrlingsausbildung und andere Formen der
dualen Ausbildung . Die Anstrengungen sollten vor
allem auf jene Jugendlichen ausgerichtet sein , die
ohne Abschluß oder Grundqualifikation von der
Schule abgehen . Die Arbeitserfahrung sollte soweit
wie möglich in der Industrie oder im Dienstlei
stungssektor erworben werden . Doch auch die weit
reichenden Beschäftigungsmöglichkeiten in den Be
reichen Umweltschutz und Stadterneuerung sowie
im Pflegesektor sollten genutzt werden . YOUTH
START soll allen Bürgern einen Anteil an der Ent
wicklung der Union garantieren . Gleichzeitig sichert
das Programm der Union die Nutzung ihres wichtig
sten Kapitals , nämlich der Jugendlichen , die allzu oft
und zu schnell in die Arbeitslosigkeit , oft Langzeit
arbeitslosigkeit, und schließlich in die Ausgrenzung
abdriften können .

Grundlage von YOUTHSTART sollen 12 nationale
Programme sein , die auf die Anforderungen jedes
Mitgliedstaats zugeschnitten sind und gegebenenfalls
im Rahmen der Gemeinschaftlichen Förderkonzepte
unterstützt werden . In begrenzterem Umfang, aber
gezielter, werden durch das Programm YOUTH
START hauptsächlich Mittel für Pilotmaßnahmen
bereitgestellt . Die Dimension der Gemeinschafts
initiative wird als Katalysator für das gesamte Pro
gramm wirken . Sie wird die Entwicklung der inno
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vativen und transnationalen Dimension von
YOUTHSTART sicherstellen . Im Rahmen von „Be
schäftigung YOUTHSTART" werden strukturierte
Netze von Projekten und Programmen eingerichtet
mit dem Ziel , den Austausch von guten Verfahrens
weisen und Erfahrungen zu gewährleisten . In ent
sprechend begründeten Ausnahmefällen können Mit
gliedstaaten auch Jugendliche über 20 in Maßnah
men im Rahmen von „Beschäftigung — YOUTH
START" einbeziehen .

Um mit YOUTHSTART den größtmöglichen Erfolg
zu erzielen , werden Mindeststandards und Zielset
zungen vereinbart , zu denen die Initiative einen we
sentlichen Beitrag leisten sollte . Sie umfassen eine
kohärente Verbindung zum Arbeitsmarkt, Mindest
ausbildungs - bzw. -qualifikationsniveaus , unabhän
gige Beratung, adäquate Vermittlung nach entspre
chenden Maßnahmen , angemessene Vergütung, die
umfassende Bereitstellung „stützender" Infrastruktu
ren (Kinderbetreuung, Alphabetisierung usw.), so
ziale Sicherheit und geplante , strukturierte transna
tionale Austauschmöglichkeiten .

Im Rahmen dieses Aktionsbereichs der Initiative sind
folgende , der Einführung oder Entwicklung geeigne
ter Maßnahmen innerhalb der nationalen Pro
gramme dienende Maßnahmen förderungswürdig :

a) zwecks Gewährleistung der notwendigen Ergän
zung zu anderen einschlägigen Maßnahmen des ESF
und denen des LEONARDO-Programms sowie
insbesondere auftransnationaler Basis : Entwicklung
von geeigneten Ausbildungs-, Berufserfahrungs-,
Orientierungs- und Beschäftigungssystemen je nach
Bedarf im öffentlichen oder privaten Sektor, ein
schließlich :

— Erarbeitung von Zielsetzungen und Standards
für Berufsberatung, Berufsvorbereitung, Be
rufsbildung, Lehrlingsausbildung, Arbeitsver
mittlung , unterstützende Maßnahmen und Be
wertung ;

— Ermittlung , Anpassung und Verbreitung mo
dellhafter, bewährter Vorgehensweisen bei der
Eingliederung Jugendlicher in den Arbeits
markt ;

— Planung, Entwicklung und Einführung inno
vativer Ansätze zur Eingliederung Jugendli
cher in den Arbeitsmarkt, insbesondere durch
Fernunterricht ;

— Unterstützung eines aktiveren Zusammen
spiels zwischen allgemeiner und beruflicher
Bildung und dem Arbeitsmarkt zur allgemei
nen Förderung der Beschäftigungsmöglichkei
ten ;

b ) Berufsbildung und Arbeitsvermittlung, ggf. auf
transnationaler Basis, hauptsächlich durch Nutzung
von Pilotmaßnahmen und Erfahrungen aus ein
schlägigen Gemeinschaftsprogrammen insbesondere
im Rahmen des vorgeschlagenen LEONARDO
Programms, einschließlich :

— strukturierter Ausbildungs- und Vermittlungs
programme für Jugendliche mit Schwerpunkt
auf der Förderung und Stärkung beruflicher,
persönlicher, unternehmerischer und sprachli
cher Fähigkeiten , die mit den auf lokaler
Ebene vorgesehenen Ausbildungs - und Ver
mittlungsmaßnahmen abzustimmen sind ;

— Ausbildung von Ausbildern und Personal für
die Arbeitsvermittlung, insbesondere auf loka
ler Ebene , um die Eingliederung Jugendlicher
in den Arbeitsmarkt zu verbessern ;

— Erleichterung des Sammeins von Erfahrungen
im Hinblick auf Ausbildung und Vermittlung,
insbesondere in den Bereichen Kunst, Erhal
tung des kulturellen Erbes , Umweltschutz ,
Stadterneuerung und Pflegedienste ;

— Anwendung innovativer Modelle , die die Ak
tionen auf lokaler Ebene unterstützen und
fördern können ;

c) Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen, insbe
sondere durch transnationale Zusammenarbeit, ein
schließlich :

— Maßnahmen zugunsten von Jugendlichen , die
eine selbständige Erwerbstätigkeit anstreben ,
mit Schwerpunkt auf der Herstellung von Be
ziehungen zu jungen Unternehmern in ande
ren Mitgliedstaaten , länderübergreifenden
Handelsagenturen und Selbsthilfenetzen ;

— länderübergreifender Austausch zwischen ört
lichen Entwicklungsstellen zur Ermittlung und
Anwendung innovativer Unterstützungs - und
Entwicklungsmodelle ;

— Unterstützung örtlicher Beschäftigungsinitiati
ven zur Eingliederung von Jugendlichen, ins
besondere in den Bereichen Kunst, Erhaltung
des kulturellen Erbes , Umweltschutz , Stadter
neuerung und Pflegedienste ;

d) Maßnahmen zur Informationsverbreitung und Sen
sibilisierung, insbesondere auf transnationaler Basis,
einschließlich :

— Maßnahmen zur Sensibilisierung, insbeson
dere der Sozialpartner und der zuständigen
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Stellen , für die besonderen Eingliederungs
probleme Jugendlicher und für mögliche Re
aktionen ;

— Unterstützung einschlägiger Informations
dienste auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene ;

— Informationsmaßnahmen zur Werbung für
das Programm „Beschäftigung — YOUTH
START" bei Jugendlichen .

12 . Beschäftigung — INTEGRA (Verbesserung des Zu
gangs zum Arbeitsmarkt und der Beschäftigungsmög
lichkeiten für gefährdete Gruppen)

Mit diesem Aktionsbereich werden Maßnahmen zur
Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt und
der Beschäftigungsmöglichkeit der von Ausgrenzung
Betroffenen gefördert . Zielgruppe sind gefährdete
Personen , die auf dem Arbeitsmarkt erheblich be
nachteiligt sind , weil ihre allgemeine oder berufliche
Bildung oder auch die Arbeitserfahrung unzurei
chend sind , und die umfassende Unterstützung für
eine wirksame soziale und wirtschaftliche Eingliede
rung oder Wiedereingliederung benötigen .

Zielgruppe sind auch weiterhin die benachteiligten
Personen , die bislang von „Beschäftigung — HORI
ZON" erfaßt wurden , wie Langzeitarbeitslose , ar
beitslose Alleinerziehende, Obdachlose , Fahrende ,
Sinti und Roma, Strafgefangene und ehemalige
Strafgefangene , Drogenabhängige usw.

Nichtsdestotrotz soll ein besonderer Schwerpunkt
auf Aktionen gesetzt werden, die sich auf die Be
dürfnisse von Migranten , Flüchtlingen und ähnlich
gefährdeten Gruppen konzentrieren , die aufgrund
von zunehmenden sozialen Spannungen , Rassismus ,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in Europa
stärker von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
betroffen sein dürften . Das Problem stellt sich zwar
europaweit , ist aber hauptsächlich nationaler oder
sogar lokaler Natur . Eine erfolgreiche Strategie für
den Kampf gegen Diskriminierung muß daher von
den Menschen getragen werden und auf umfassen
der gemeinschaftsweiter Partnerschaft beruhen . Die
Gemeinschaftsinitiativen mit ihrem Schwerpunkt auf
Methoden unter Einbeziehung lokaler Akteure und
einer auf die Förderung von Kooperation und Part
nerschaft bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele an
gelegten Vorgehensweise sind ideale Instrumente für
die Schaffung solch einer Kultur der Bürger-Mitver
antwortung .

Stärker betont werden sollten auch Aktionen , die
sich auf benachteiligte städtische Ballungsräume
konzentrieren , wo lokale Bemühungen um die Bele
bung nachbarschaftlicher Gemeinschaften kombiniert
werden könnten mit Beschäftigungsinitiativen in po
tentiell beschäftigungsintensiven Bereichen , wie sie
im Weißbuch „Wachstum, Wettbewerb und Beschäf

tigung" herausgestellt werden . Dies erfordert ein
deutig eine Koordinierung auf lokaler, regionaler
und nationaler Ebene zwischen den zuständigen Be
hörden für diese Initiative und denjenigen für die
URBAN-Initiative , die sich auf die Probleme in Bal
lungsgebieten insgesamt konzentriert . Damit sollen
jedoch Maßnahmen für benachteiligte ländliche Ge
biete nicht ausgeschlossen werden .

Alle Maßnahmen sollten darauf abzielen , die betref
fenden Zielgruppen und Einzelpersonen zu Eigen
initiative und aktiver Beteiligung an Entscheidungs
prozessen anzuregen und strukturierte Wege zur In
tegration in den Arbeitsmarkt aufzuzeigen . In diesem
Kontext sollten integrierte Ansätze gefördert wer
den , die die Auswirkung von hinzutretenden Proble
men im Zusammenhang mit der Ausgrenzung vom
Arbeitsmarkt berücksichtigen , wie zum Beispiel Pro
bleme im Zusammenhang mit Wohnung, Gesund
heit , Sozialschutz , Freizügigkeit, Zugang zur Recht
sprechung und zu öffentlichen Diensten sowie Aus
bildung, den nationalen Politiken und Prioritäten
der einzelnen Mitgliedstaaten entsprechend . Soweit
dies angebracht ist , sind Trainingskurse zur Vermitt
lung der Sprache des Gastlandes in Maßnahmen für
Migranten , Flüchtlinge und ähnlich gefährdete
Gruppen zu integrieren . Gleichzeitig sollte die Betei
ligung und Partnerschaft unterschiedlichster Ak
teure , wie Behörden und ihre Dienste , Nichtregie
rungsorganisationen , halbstaatliche Organisationen ,
Sozialpartner, KMU, Genossenschaften , Hilfsvereine
auf Gegenseitigkeit und Wohlfahrtsorganisationen ,
Verbraucher- und Bürgerverbände , gefördert wer
den .

Alle Aktionen sollten lokal definierte Ziele aufwei
sen , die in Einklang mit den Zielen auf regionaler
und nationaler Ebene stehen .

Wichtig ist ein ausreichender Zeitrahmen für die
Programmplanung, damit potentielle Projektträger
Kapazitäten auf lokaler Ebene aufbauen können , be
vor auf transnationaler Ebene Kooperationsstruktu
ren entwickelt werden .

Nach dem Grundsatz der strukturierten Wege zur
Eingliederung in den Arbeitsmarkt wird die Finan
zierung sich auf jene Projekte konzentrieren , die
Ausbildung und begleitende Maßnahmen zusammen
fassen und somit den globalen Bedürfnissen der Ziel
gruppen entsprechen .

a) Entwicklung geeigneter Modelle, insbesondere im
Wege transnationaler Kooperation, zur Verbesse
rung des Zugangs und der Qualität des Angebots
der gesamten Bandbreite Öffentlicher Dienstleistun
gen für gefährdete Gruppen und benachteiligte Per
sonen sowie zur Entwicklung von lokalen Kapazi
täten und Ansätzen für die Qualifizierung und um
fassende Integration dieser Zielgruppen, einschließ
lich :
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— Förderung der Einrichtung oder Weiterent
wicklung geeigneter Beratungsdienste ( insbe
sondere Beratung und Orientierung für die
berufliche Laufbahn) und lokaler Stellen zur
Arbeitsplatzschaffung für benachteiligte Per
sonen , insbesondere in Sektoren, in denen das
Potential für Beschäftigungswachstum hoch
erscheint ;

— berufliche Eingliederung benachteiligter Per
sonen in Ballungsgebieten mit Hilfe von loka
len Infrastrukturen , Informationen , Beratung
und Entwicklung von Diensten ;

— Unterstützung der Entwicklung integrierter
lokaler Dienstleistungen für gefährdete und
benachteiligte Gruppen innerhalb von Bal
lungsgebieten , ggf . mit ,,outreach"-Konzepten
oder durch integrierte Einrichtungen , die In
formation und Beratung ;

— Unterstützung von arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen zur Sensibilisierung von Mitar
beitern des öffentlichen Dienstes und Sozial
partnern im Hinblick auf die Förderung von
Toleranz und Diskriminierungsbekämpfung
für den Zugang zum Arbeitsmarkt im Zusam
menhang mit gefährdeten Gruppen und be
nachteiligten Personen ;

— Unterstützung von arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen zur Vertrauensbildung und zur
Befähigung lokaler Gruppen , aktiv am Ent
scheidungsprozeß teilzunehmen , in Zusam
menhang mit Ausbildung und Unterstützung
bei Projektentwicklung und -Verwaltung, Ver
mittlung von Management- und Kommunika
tionsfertigkeiten , Organisation lokaler Aktivi
täten , und sonstiger Tätigkeiten zur Anregung
des Dialogs zwischen Schlüsselakteuren im
öffentlichen und privaten Sektor sowie im ge
meinnützigen Bereich ;

— Unterstützung der Schaffung flexibler Ausbil
dungs - und Lernsysteme wie Fernlernen und
interaktives rechnergestütztes Lernen ;

— Stärkung der Kooperation und Interaktion
zwischen Berufsschulen , sonstigen Berufsbil
dungseinrichtungen und Unternehmen im
Hinblick auf die Schaffung neuer Formen der
beruflichen Bildung, separat oder berufsbe
gleitend ;

— Einrichtung von Betreuungs- /Beratungs - und
Vermittlungszentren , einschließlich multifunk
tionaler Durchgangsstellen , für die Integra
tion von Flüchtlingen (nur Regionen des Ziels
1 und Ziels 6 ) :

b) Ausbildungsangebote, insbesondere im Rahmen
transnationaler Kooperation :

— Vermittlung neuer Fertigkeiten und Qualifi
kationen für benachteiligte Personen , insbe
sondere in Bereichen , in denen ein hohes Be
schäftigungswachstum zu erwarten ist , sowie
im Bereich FTE und Innovation ;

— Ausbildung benachteiligter Personen (psycho
logische und soziale , vorbereitende Ausbil
dung, Auffrischung von Grundfertigkeiten ,
Nachschulung) mit vorangehender und be
gleitender Bewertung und Beratung ; dabei
unter anderem Ausbildung am Arbeitsplatz in
Verbindung mit speziellen Kursen für ein
zelne Zielgruppen und Entwicklung von Be
obachtungstechniken im Hinblick auf eine
bessere Integration in den Arbeitsmarkt ;

— Aus - und .Weiterbildung von Beratern , Ar
beitsvermittlern vor Ort, Ausbildern , Sozialar
beitern , Vertretern der Sozialpartner und der
für Personalfragen Zuständigen in der Privat
wirtschaft , mit dem Ziel , Verständnis und Be
wußtsein für Fragen der Integration benach
teiligter Personen zu wecken , insbesondere in
Bereichen , in denen ein hohes Beschäftigungs
wachstum zu erwarten ist ;

c) Arbeitsplatzschaffung und Förderung von Unterneh
mensgründungen, Kooperativen und öffentlich-pri
vaten Partnerschaften, insbesondere auf transnatio
naler Basis :

— Maßnahmen zur Nutzung vor Ort gegebener
Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Be
schäftigungsarten mit Hilfe innovativer An
sätze zur Arbeitsorganisation ;

— innovative Ansätze zur Verringerung der
Arbeitskosten für diejenigen Arbeitgeber, die
Arbeitnehmer mit geringerer Produktivität
beschäftigen ;

— finanzielle Förderung von Arbeitsplätzen und
neuartigen Beschäftigungssystemen (z . B. ge
schützte Beschäftigung, Kooperativen);

— Arbeitsplatzschaffung zur leichteren Einglie
derung in den Arbeitsmarkt und Ausgleich
möglicher finanzieller Einbußen beim Über
gang aus einer geschützten Beschäftigung ;

— Unterstützung lokaler Beschäftigungsinitiati
ven , einschließlich öffentlich-privater Partner
schaften und unter Beteiligung lokaler Orga
nisationen , insbesondere in Bereichen , in de
nen ein hohes Beschäftigungswachstum zu er
warten ist ;
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d) Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen :

— Förderung einer breitgestreuten Information
über Beschäftigungs- und Ausbildungsmög
lichkeiten, in einer Form, die auch benachtei
ligten Gruppen den Zugang erlaubt ;

— Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der Sozial
partner und der für allgemeine und berufliche
Bildung sowie Beschäftigung zuständigen
Stellen im Hinblick auf das Beschäftigungspo
tential gefährdeter Gruppen und benachteilig
ter Personen, insbesondere durch Veröffentli
chung eines Verhaltenskodexes ;

— Entwicklung und Förderung von Netzwerken
für gegenseitige Hilfe bzw. Selbsthilfe für ge
fährdete und benachteiligte Gruppen .

VI . FINANZIERUNG DURCH DIE GEMEINSCHAFT

14 . Die Aktionen im Rahmen dieser Initiative werden
gemeinsam von den Mitgliedstaaten, der Gemein
schaft sowie gegebenenfalls den Unternehmen oder
sonstigen Einrichtungen finanziert . Werden Arbeit
nehmer eines Unternehmens an den verschiedenen
Operationen beteiligt, finanziert das betreffende Un
ternehmen einen angemessenen Teil der Kosten .

15 . Der Gesamtbeitrag der Strukturfonds beläuft sich für
den Zeitraum 1994—1999 voraussichtlich auf 1,835
Milliarden ECU, wovon 900 Milliarden ECU den
Ziel- 1 - und Ziel-6-Regionen zugewiesen werden .

16 . Die Aufteilung der Mittel zwischen den Mitglied
staaten im Rahmen dieser Initiative richtet sich nach
der relativen Schwere der strukturellen Probleme,
wobei insbesondere die jeweiligen Arbeitslosenzahlen
berücksichtigt werden, sowie nach der Qualität der
eingereichten Vorschläge für operationeile Pro
gramme oder Globalzuschüsse .

17 . Die Zuweisung der Mittel für die einzelnen Aktions
bereiche erfolgt wie folgt :

V. TECHNISCHE HILFE

„Beschäftigung —
NOW" 496 Millionen ECU

„Beschäftigung —
HORIZON" 513 Millionen ECU

„Beschäftigung —
YOUTHSTART" 441 Millionen ECU

„Beschäftigung —
INTEGRA" 385 Millionen ECU

13 . Auf Initiative der einzelnen Mitgliedstaaten oder der
Kommission kann sowohl bei der Ausarbeitung von
Vorschlägen als auch der nachfolgenden Durchfüh
rung eine technische Unterstützung gewährt werden .
Diese Unterstützung umfaßt :

— die Verbreitung von Informationen und sonstige
Sensibilisierungsmaßnahmen ;

— die Bereitstellung von Beratungs- und Sachver
ständigendiensten ;

— die Veranstaltung bilateraler oder multilateraler
Treffen zwischen den Mitgliedstaaten zur Ver
einfachung der Zusammenarbeit ;

— die Entwicklung und gemeinsame Nutzung von
Datenbanken für Ausbildungsfragen und Arbeits
verwaltungen sowie sonstige Aspekte der Arbeits
marktorganisation ;

— die Durchführung von Studien über innovative
Methoden und die Ergebnisse von Ausbildungs
maßnahmen, Schulung von Ausbildern sowie Ak
tivitäten von Berufsberatungsdiensten ;

— die Unterstützung bei den verschiedenen Bewer
tungsverfahren ;

— die Schaffung oder Weiterentwicklung gemein
schaftsweiter Netze zur Erleichterung von Inno
vationen und transnationaler Zusammenarbeit .

Insbesondere in bezug auf Datenbanken, Netzwerke
und Informationsverbreitung ist ein koordinierter
und kohärenter Ansatz bei den Aktionsprogrammen
der Gemeinschaft sicherzustellen . Vor der Schaffung
eines spezifischen Netzwerks wird die Kommission
die Mitgliedstaaten rechtzeitig informieren .

Gesamt 1 835 Millionen ECU

Bei der Annahme der entsprechenden operationeilen
Programme ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen den einzelnen Aktionsbereichen zu achten .

18 . Die Höhe der Unterstützung folgt den Vorschriften
der Strukturfonds-Verordnungen. Gemäß den Vor
schriften über die technische Unterstützung kann
den transnationalen Aktionen eine größtmögliche
Unterstützung gewährt werden .

VII . DURCHFUHRUNG

19 . Die Mitgliedstaaten werden gebeten, Vorschläge für
eine Unterstützung in Form von operationellen Pro
grammen oder von Globalzuschüssen innerhalb von
vier Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung
dieser Mitteilung einzureichen . Sofern es sich um
Globalzuschüsse handelt , kann die Unterstützung
der Gemeinschaft unmittelbar an die für die Durch
führung verantwortlichen dezentralisierten Einrich
tungen gehen, einschließlich der für die Verwaltung
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Leitlinien, technische Unterstützung, gemeinsame
Vorhaben und Netze , Begleitung von Projekten , Be
wertung, Forschung und Verbreitung von Informa
tionen. Die mit dieser Initiative befaßten nationalen
Behörden treffen Regelungen auf Gegenseitigkeit
mit denjenigen Stellen , die für andere Gemein
schaftsprogramme zuständig sind, damit bei der Aus
wahl von Vorhaben Komplementarität und Vermei
dung von Doppelarbeit sichergestellt werden .

26 . Die Kommission wird die Mitgliedstaaten auffor
dern, die Programme so auszuarbeiten und durchzu
führen, daß die Bedingungen für eine transnationale
Zusammenarbeit optimiert werden .

transnationaler Aktionen verantwortlichen und von
den jeweiligen Mitgliedstaaten benannten Organisa
tionen .

20 . Für die abgelegensten Regionen sollten die Maßnah
men im Rahmen dieser Initiative prioritär innerhalb
und mit den finanziellen Mitteln der Gemeinschafts
initiative Regis durchgeführt werden .

21 . Die Mitgliedstaaten werden gebeten, im Laufe der
Ausarbeitung ihrer Anträge die wichtigsten Ziele und
förderungswürdigen Maßnahmen sowie die Durch
führungsmodalitäten mit der Kommission abzustim
men .

22 . Zugrunde gelegt werden können die Vorschriften
für die transnationalen operationeilen Programme,
nach denen zwei oder mehrere Mitgliedstaaten auf
eigene Initiative oder auf Aufforderung der Kommis
sion einen einzigen gemeinsamen Antrag auf Unter
stützung einreichen können . Nach Beratung mit den
betroffenen Mitgliedstaaten kann die Kommission
dann für diesen einen Antrag auch eine Entschei
dung über die Gewährung einer finanziellen Unter
stützung treffen .

23 . Im Rahmen der operationeilen Programme oder
Globalzuschüsse sind Maßnahmen entsprechend den
wichtigsten Zielen der Strukturfonds zu bestimmen .
Die Vorschläge müssen eine allgemeine Beurteilung
der Situation unter Angabe der zu erreichenden
Ziele beinhalten und einen Zeitplan sowie Kriterien
und Verfahren für die Durchführung, Überwachung
und Bewertung der Maßnahmen enthalten .

24 . In jedem Mitgliedstaat wird jeweils ein Begleitaus
schuß für die Gesamtinitiative zuständig sein .

25 . Es wird vorgeschlagen, besondere Unterstützungs
strukturen im Rahmen der verschiedenen Aktionsbe
reiche der Initiative zu entwickeln . Die Zusammen
arbeit mit den jeweiligen Aktionsprogrammen der
Gemeinschaft soll außerdem verstärkt werden durch

VIII . BEWERTUNG

27 . Im Verlaufe der Planungsphase und zum Abschluß
wird die Kommission in Partnerschaft mit den Mit
gliedstaaten die Ergebnisse der vorgelegten Pro
gramme bewerten . Dabei wird die Kommission die
von den Mitgliedstaaten festgelegten Ziele als Maß
stab für die Bewertung des Fortschritts zugrunde le
gen , in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen in
Teil VII, Ziffer 22 . Abhängig von den Zielen und
Maßnahmen wird diese Bewertung Daten für die
einzelnen Zielgruppen liefern , einschließlich der ei
gentlichen Nutznießer. Das Europäische Parlament,
der Lenkungsausschuß für Gemeinschaftsinitiativen
und der in Teil VII, Ziffer 24 genannte Ausschuß
werden über die Ergebnisse dieser Bewertungen und
die entsprechenden Folgemaßnahmen informiert .

28 . Schriftverkehr im Zusammenhang mit dieser Mittei
lung ist zu richten an :
Herrn A. Larsson ,
Generaldirektor,
Generaldirektion Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen
und soziale Angelegenheiten ,
Europâische Kommission,
Rue de la Loi/Wetstraat 200 ,
B- 1 049 Briissel .
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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDSTAATEN

über die Leitlinien für die von ihnen aufzustellenden Operationellen Programme im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative INTERREG für transnationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der

Raumordnung

(INTERREG II C)

(96/C 200/07 )

dere Maßnahmen im Rahmen der Raumplanung,
die von der Kompetenz der Mitgliedstaaten ausge
hen, nicht beeinträchtigen .

1 . Die Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten hat in ihrer Sitzung vom 8 . Mai 1996 beschlos
sen, die Gemeinschaftsinitiative nach Artikel 1 1
der Verordnung (EWG) Nr. 4253/ 88 , zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 3193/94 ,
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
4254/ 88 , geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2083/93 , und Artikel 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 4256/88 , geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2085/93 , für grenzübergreifende
Zusammenarbeit und ausgewählte Energienetze
durch einen dritten Teil (nachstehend INTER
REG II C genannt) für transnationale Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Raumordnung zu er
weitern .

2 . Im Rahmen der Initiative INTERREG II C wird
eine Gemeinschaftsunterstützung in Form von
Darlehen und Zuschüssen sowie technischer Hilfe
für Maßnahmen gewährt, die den in dieser Mittei
lung aufgestellten Leitlinien entsprechen und Be
standteil von Operationellen Programmen sind,
die von den Mitgliedstaaten einzeln oder gemein
sam vorgelegt und von der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften genehmigt werden .

3 . Bezüglich der Ziele sowie Programme ist INTER
REG II C ein gegenüber den Teilen A (grenzüber
greifende Zusammenarbeit) und B (ausgewählte
Energienetze) vollkommen eigener Teil . Dies gilt
sowohl für die Ausdehnung der Räume, die er be
trifft , und die Art der Partnerschaften , die er för
dern will , als auch für den Nachdruck, den er auf
die Entwicklung einer strategischen Vorstellung
zur Gestaltung der betreffenden Räume legt .

Die Idee der Raumordnung wurde zunächst in
Hinblick auf durchzuführende vorausschauende
Untersuchungen (Artikel 10 des ETRE) in die
Strukturfondsverordnungen übernommen. Dann
wurde sie auf Gemeinschaftsebene durch zwei
Mitteilungen der Kommission (Europa 2000 und
Europa 2000 + ), die Schlußfolgerungen von acht
Ministertreffen, insbesondere denen von Leipzig
(September 1994) und Straßburg (März 1995 ), so
wie durch das vom Europäischen Parlament und
dem Ausschuß der Regionen für dieses Thema ge
zeigte Interesse weiterentwickelt .

4 . Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG II „C"
wird im Rahmen der Kompetenzen der Mitglied
staaten für Raumplanung ausgeführt . Die wird an

I. FÖRDERZIELE

5 . Dieser Teil der Initiative zielt darauf ab ,

— durch Strukturmaßnahmen von gemeinschaft
lichem Interesse, die zur Stärkung des wirt
schaftlichen und sozialen Zusammenhalts und
zu einer dauerhaften und umweltgerechten
Entwicklung beitragen , eine ausgewogene
Raumentwicklung in der Europäischen Union
zu fördern . Es geht darum, in einer Strategie
nachhaltiger Entwicklung des Unionsgebiets ,
das ausgeglichen und wettbewerbsfähig gestal
tet werden soll , eine bestmögliche und geord
nete Lage der Aktivitäten im Raum, die Ent
wicklung angemessener Verbindungsnetze zwi
schen den Aktivitäten und den Ausgleich von
Disparitäten und Entwicklungsunterschieden
anzustreben .

— die auf diesem Gebiet eingeleitete transnatio
nale Zusammenarbeit zwischen den Mitglied
staaten und den sonstigen für Raumordnung
zuständigen Entscheidungsträgern im Rahmen
von gemeinsam festgelegten Schwerpunkten
der Raumentwicklung für zusammenhängende
geographische Räume, die sich auf mehrere
Mitgliedstaaten ausdehnen, zu erleichtern ;

— die räumliche Wirkung der Gemeinschaftspoli
tiken zu verbessern ;

— die Mitgliedstaaten und ihre Regionen dabei
zu unterstützen, durch eine präventive Zusam
menarbeit die durch Überschwemmungen und
Trockenheit verursachten wasserwirtschaftli
chen Probleme zu beheben .

6 . INTERREG II C umfaßt somit drei Teile :

— Raumordnung und Aktionen transnationaler
Zusammenarbeit,

— Raumordnung und die Verhütung von Über
schwemmungen durch transnationale Zusam
menarbeit ,
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— Raumordnung und Dürrebekämpfung .

7 . Raumordnung und Aktionen transnationaler Zu
sammenarbeit

Einige Mitgliedstaaten haben große geographische
Räume (z . B. Alpen, Mittelmeerraum, Ostseeraum,
. . .) abdeckende Ubereinkommen über transnatio
nale Zusammenarbeit in raumbedeutsamen Fragen
und insbesondere auf dem Gebiet der Raumord
nung unterzeichnet .

Bei diesen Ubereinkommen geht es darum, die ab
gestimmte Entwicklung transnationaler Räume zu
begünstigen , die über den grenzüberschreitenden
Rahmen hinausgehen und — unter Berücksichti
gung der Größe der möglichen Gebiete der Zu
sammenarbeit — mindestens drei Staaten (davon
mindestens zwei Mitgliedstaaten ) einbeziehende
Einheiten bilden .

8 . Raumordnung und die Verhütung von Über
schwemmungen durch transnationale Zusammen
arbeit

Seit einigen Jahren sind verschiedene Mitgliedstaa
ten zunehmenden räumlichen Problemen im Zu
sammenhang mit Überschwemmungen ausgesetzt .
Die Ursachen dieser Schwierigkeiten werden zu
mindest teilweise auf die unzureichenden Maß
nahmen zur Gestaltung der Flußeinzugsgebiete
zurückgeführt , insbesondere wenn diese auf meh
rere Mitgliedstaaten ausgedehnt sind .

Mit ihrem Beitrag will die Gemeinschaft drei Ar
ten von Maßnahmen unterstützen :

— die gemeinsame Ausarbeitung und Durchfüh
rung abgestimmter Pläne und Programme zur
Gestaltung von Flußgebieten ,

— räumliche Maßnahmen zur Verhütung von
Überschwemmungen ,

— die Zusammenarbeit zwischen den Mitglied
staaten und den Gebietskörperschaften zur
Nutzbarmachung der obengenannten Maßnah
men, insbesondere Wissensaustausch und Be
reitstellung von Erfahrung .

9 . Raumordnung und Dürrebekämpfung

Die Regionen des Mittelmeerraums stehen seit
einigen Jahren besonders einer Verschärfung der
Dürresituation gegenüber .

Über Klimaeinflüsse hinaus wird allgemein die
Verstärkung der Folgen dieser Erscheinung zu
mindest teilweise einer Reihe unangemessener
Raumordnungs- und Wasserwirtschaftspraktiken

und einem Mangel an Koordinierung zwischen
den betroffenen Partnern zugeschrieben .

Mit ihrem Beitrag will die Gemeinschaft zwei Ar
ten von Maßnahmen unterstützen :

— zur nachhaltigen Raumentwicklung beitra
gende, übermäßigen" Wasserverbrauch vermei
dende und hierbei eine rationelle und gleich
wertige Verteilung der Wasserressourcen be
günstigende Maßnahmen,

— die Zusammenarbeit zwischen den Mitglied
staaten und den Gebietskörperschaften bei der
Durchführung der obengenannten Maßnah
men, insbesondere Wissensaustausch und Be
reitstellung von Erfahrung, einschließlich mit
Drittländern in Europa und im Mittelmeer
raum .

II . AUFBAU DER PROGRAMME

10 . Bei der Vorbereitung der gemäß der Initiative IN
TERREG II C einzureichenden operationellen
Programme legen die Mitgliedstaaten und die re
gionalen und lokalen Behörden eine für den be
treffenden Raum abgestimmte Strategie und die
Vorschläge sich daraus ableitender Maßnahmen
vor.

11 . Für jedes Operationelle Programm wird eine ge
meinsame Verwaltungseinrichtung für das gesamte
betroffene Gebiet zuständig sein, um die gemein
same Strategie des transnationalen Programms zu
verwirklichen und die Verwirklichung gemeinsa
mer Vorhaben zwischen Mitgliedstaaten zu er
leichtern . Ihre Arbeitsweise und die Verwaltungs
einzelheiten müssen unter Berücksichtigung der
Besonderheiten jeder einzelnen Situation mit ei
nem pragmatischen Ansatz festgelegt werden .

Sie wird den Vorschlägen Vorrang einräumen, die
in Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaften
entwickelt wurden und die Schaffung oder den
Ausbau gemeinsamer institutioneller oder admini
strativer Strukturen umfassen, wo möglich im
Rahmen existierender Zusammenarbeitsstrukturen ,
welche, soweit angebracht, über die öffentlichen
Stellen hinaus von privaten Organisationen und
freiwilligen Organen unterstützt werden .

Zusätzlich möchte die Kommission, da wo es an
gebracht ist, gemeinsame Einrichtungen transna
tionaler Zusammenarbeit fördern .

12 . Die durch diese Initiative unterstützten Maßnah
men sollten so angelegt sein, daß sie eine umfas
sende Wirkung erzeugen, die die auf dem Fio
heitsgebiet eines Mitgliedstaats durchgeführten
Eingriffe auch einem anderen Mitgliedstaat zugute
kommen lassen . Besondere Aufmerksamkeit wird
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den Maßnahmen zugunsten der peripheren Ge
biete geschenkt, selbst wenn diese nicht auf dem
Gebiet dieser Regionen erfolgen .

III . BESTIMMUNG DER FORDERFÄHIGEN GEBIETE

13 . Aufgrund der von den betreffenden Mitgliedstaa
ten gemeinsam ausgearbeiteten Vorschläge , wird
die Kommission eine Liste mit einer begrenzten
Anzahl von geographisch zusammenhängenden
Räumen für die Zusammenarbeit aufstellen , die im
Prinzip mindestens drei Staaten (davon mindestens
zwei Mitgliedstaaten) einbeziehen . Ein Mitglied
staat kann mehreren Räumen transnationaler Zu
sammenarbeit angehören . Innerhalb dieser Gruppe
von Staaten wird eine Zusammenarbeit in beson
deren Bereichen möglich sein, die eine geringere
Anzahl von Staaten einbezieht.

14 . Die Gebiete für Maßnahmen zur Bekämpfung von
Überschwemmungen sind die Einzugsgebiete der
entsprechenden Flüsse .

15 . Außerdem wird auf der Grundlage eines doku
mentierten Vorschlags der betreffenden Mitglied
staaten (Portugal , Spanien , Italien , Griechenland)
die Kommission ein Verzeichnis derjenigen förder
fähigen Regionen , insbesondere Ziel- 1 -Regionen,
aufstellen , die für eine Unterstützung von national
geführten Aktionen zur Dürrebekämpfung in Be
tracht kommen.

16 . Die Kommission wird besondere Bestimmungen
erlassen, um die Teilnahme von Drittländern in
Europa und im Mittelmeerraum an den transnatio
nalen Räumen der Zusammenarbeit der Union zu
begünstigen . Hierbei könnte der Antrag von min
destens zwei Mitgliedstaaten ausreichen , um mit
diesen Ländern einen Raum transnationaler Zu
sammenarbeit zu bilden . Es sei jedoch daran erin
nert, daß die Gemeinschaft einen Beitrag gemäß
der Initiative INTERREG II C nur für die in der
Europäischen Union gelegenen Gebiete gewähren
kann .

— Maßnahmen zur Vorbereitung der Durchfüh
rung der transnationalen Strategien, insbeson
dere die Ermittlung (durch detaillierte Stu
dien, Definition gemeinsamer Kriterien und
die Entwicklung von Planungsmethoden) auf
Umweltebene empfindlicher Gebiete oder der
Gebiete, für die vorrangige Raumordnungs
maßnahmen durchzuführen sind ;

— Maßnahmen zur Verbesserung der räumli
chen Wirkung der Gemeinschaftspolitiken,
ausgenommen die Finanzierung von Infra
strukturvorhaben, zum Beispiel :

— Durchführbarkeitsstudien für den Ausbau
der Nebenstrecken im Landverkehr,

— Maßnahmen zur Förderung des Seever
kehrs, insbesondere soweit sie peripheren
Regionen dienen,

— Maßnahmen zur Entwicklung der Arbeits
teilung zwischen den Verkehrsarten ,

— Förderung der Luftverbindungen zwischen
Regionalflughäfen zugunsten der periphe
ren Regionen,

um eine nachhaltige Mobilität zu fördern ;

— Maßnahmen zur Verbesserung der räumli
chen Bewirtschaftung der Gebiete um die
Meere an der Peripherie der Union, aus Sicht
sowohl der wirtschaftlichen Entwicklung als
auch des Schutzes und der Verbesserung der
Umwelt ;

— Entwicklung transnationaler Landverwal
tungssysteme und Vorschriften als Grundlage
für Entscheidungen über Landnutzung, Pla
nung, wirtschaftliche Entwicklung und Land
verwaltung ;

— Maßnahmen zur Aufwertung der Küstenge
biete der Europäischen Union, zum Beispiel :

— integrierte Küstenentwicklung,

— Verhütung und Kontrolle der Meeresver
schmutzung,

— Umweltschutz ;

Wenn es nachgewiesen wird, daß die transnatio
nale Zusammenarbeit ihre Wirksamkeit dazu bei
trägt und sie eine bedeutende räumliche Wirkung
haben :

— Maßnahmen zur Gestaltung, Aufwertung und
zum Schutz der von ständigen räumlichen Be
nachteiligungen betroffenen Gebiete (z. B.

IV. FÖRDERFAHIGE MASSNAHMEN

17 . a ) Raumordnung und transnationale Zusammenarbeit

Die Auswahl der mit Blick auf die Erarbeitung
eines Operationellen Programms einzusetzenden
Maßnahmen aus dem nachstehend festgelegten
Verzeichnis der Förderfähigkeit soll entsprechend
den von den Mitgliedstaaten gemeinsam aufge
stellten Prioritäten und integrierten Entwick
lungsstrategien erfolgen . Alle Maßnahmen sollen
sich an eine langsichtige nachhaltige Entwicklung
für das relevante transnationale Gebiet anpassen .
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Berggebiete, arktische Gebiete) und zur Be
wirtschaftung der Naturräume ;

— integrierte Maßnahmen zur Vorbereitung,
Förderung und Begleitung einer nachhaltigen
wirtschaftlichen Entwicklung und integrierte
Ressourcenbewirtschaftung in einer bestimm
ten Gebietskategorie (z . B. Feuchtgebiete, Kü
stengebiete , Fremdenverkehrsgebiete) dessel
ben transnationalen geographischen Raums ;

— Maßnahmen der wirtschaftlichen Entwicklung
in Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung,
zum Beispiel :

— Fôrderung eines Qualitâtstourismus,

— Studien über das wasserwirtschaftliche und
ökologische Gleichgewicht großer Fluß
einzugsgebiete sowie die Ursachen von
Überschwemmungen — insbesondere hin
sichtlich der Flächennutzungspolitiken und
-praktiken — die Ausarbeitung abge
stimmter Pläne und Durchführbarkeitsstu
dien , die Verwertung von Kenntnissen ,
Erfahrungen und Techniken zur Wasser
einsparung [b + c];

— die Aufstellung von Leitlinien und Maß
nahmen zur Festlegung von Prioritäten
und Strategien der Raumnutzung und
Raumordnung zur nachhaltigen Wasser
wirtschaft [b + c];

— die Ausarbeitung abgestimmter und inte
grierter Pläne der nachhaltigen Bewirt
schaftung und zur besseren Nutzung der
verfügbaren Ressourcen, um deren Uber
nutzung zu vermeiden, (zwischen betrof
fenen Behörden , wie zum Beispiel den
Raumordnungs- und Wasserwirtschaftsbe
hörden) [c];

— die Verbesserung von Maßnahmen in den
Einzugsgebieten zur Verhinderung von
Überschwemmungen (wie z . B. die Deich
verbesserung und Wasserwirtschaftsmaß
nahmen), vor allem, wenn diese auf eine
schlechte Raumplanung zurückzuführen
sind [b]; hierzu zählen :

— Maßnahmen zur Senkung des Wasser
stands durch die Wiederherstellung na
türlicher Wasserausdehnungsflächen
und die Verringerung intensiver Bo
dennutzungen, die sich auf das Rück
haltevolumen nachteilig auswirken ,

— in sich stimmige Gesamtpakete um
weltfreundlicher Maßnahmen für nicht
eingedeichte Flußsysteme ;

— Studien über das wasserwirtschaftliche und
ökologische Gleichgewicht niederschlags
armer Gebiete [c];

— Verbesserung der Bewässerungstechniken,
sinnvolle Wahl der angebauten Landwirt
schaftserzeugnisse und Anbaumethoden, Was
sereinsparungen, Verringerung der Wasser
verluste in Versorgungsnetzen , Bewirtschaf
tung des saisonalen Spitzenverbrauchs, Wie
derverwendung von Abwasser, wobei die Aus
wahl der durchzuführenden Maßnahmen auf
der Grundlage von Mengenzielen zur Wasser
einsparung erfolgen und Modellcharakter ha
ben soll , vor allem im Landwirtschaftsbereich
[b + cl ;

— Ausbau der Netze mittelgroßer Städte,

— Diversifizierung der Tätigkeiten im länd
lichen Raum,

— Zusammenarbeit mit der Benutzung von
Informations- und Kommunikationstech
nologien, wie zum Beispiel für den Frem
denverkehr ;

— Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung
der Berggebiete der Union als Lebens-, Wirt
schafts - und Naturräume ;

— Maßnahmen zur Verbesserung der transnatio
nalen Zusammenarbeit in den Bereichen der
Raumordnung mit den Drittstaaten ;

— die Förderung des Technologietransfers und
von Kooperationsnetzen , der Forschung und
Hochschulbildung und von Technologiezen
tren, der Schaffung von Informationssystemen
insbesondere zugunsten der peripheren Regio
nen . Dies könnte EFRE- und ESF-Unterstüt
zung für Studien, Pilotvorhaben und die Ent
wicklung der Humanressourcen einschließen ;

b ) Raumordnung und die Verhütung von Uber
schwemmungen durch transnationale Zusammenar
beit :

und

c) Raumordnung und Dürrebekämpfung :

— Maßnahmen betreffend :

— die Ermittlung der gefährdeten Gebiete
oder der Gebiete , für die vorrangige
Raumordnungsmaßnahmen durchzufüh
ren sind [b + c];
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— Förderung guter Praktiken [b + c]:

— insbesondere EDV-gestützte Systeme der
Überwachung, der Koordinierung und des
Informationsaustausches sowie Systeme
der Einsatzvorbereitung und Einsatz
systeme ,

— Schutz empfindlicher Gebiete und Vorbe
reitung deren Zurückführung in einen
nachhaltigen Zustand,

— Maßnahmen zur Sensibilisierung beson
ders betroffener Gruppen,

— gemeinsame Festlegung von Ausbildungs
modulen,

— Förderung der Durchführung, die De
monstrationscharakter besitzt,

— Mafinahmen mit Anstofiwirkung .

20 . Die Entscheidung der Kommission über die Höhe
des Beitrags der Gemeinschaft zu den einzelnen
Operationellen Programmen wird sich nach der
Bevölkerung und dem Entwicklungsniveau der be
treffenden Gebiete sowie nach der Qualität der
vorgelegten Programme richten . Die Beteiligungs
sätze werden im Einklang mit den Bestimmungen
der Strukturfondsverordnungen beschlossen , wo
bei der Finanzierungskapazität der betreffenden
nationalen und regionalen Behörden Rechnung zu
tragen ist . Bei der Beurteilung der Programmquali
tät wird die Kommission insbesondere folgende
Elemente berücksichtigen :

— Vorhandensein einer für das gesamte betref
fende Gebiet gemeinsamen Struktur und An
gabe der Verfahren zur Zusammenarbeit und
gemeinsamen Finanzierung sowie der Durch
führungseinzelheiten des gemeinsamen Pro
gramms ;

— Vorhandensein einer kohärenten Strategie für
die betreffenden, jeweils als eine zusammen
hängende geographische Einheit betrachteten
Räume mit einer sinnvollen Kombination von
Maßnahmen und mit klar aufgestellten, gege
benenfalls quantifizierten Entwicklungszielen ,
welche die Ziele der Operationellen Pro
gramme entsprechend einbeziehen ;

— voraussichtliche Wirkung der vorgeschlagenen
Maßnahmen in den für diesen Teil C der In
itiative INTERREG II förderfähigen Gebieten
unter Berücksichtigung der zu lösenden Pro
bleme und der für diesen Teil festgesetzten
Ziele ;

— sich ergänzender Charakter der bei der Ge
meinschaft beantragten Mittel und der von den
nationalen und regionalen Behörden für das
Operationelle Programm zur Verfügung ge
stellten Mittel ;

— voraussichtliche Effizienz der Bestimmungen
für die Durchführung, Begleitung und Bewer
tung sowie Grad der Beteiligung der Gebiets
körperschaften an der Durchführung der Pro
gramme .

VI. DURCHFÜHRUNG

21 . Die Mitgliedstaaten , die eine Unterstützung aus
diesem Teil der Initiative INTERREG II erhalten
möchten, werden aufgefordert, ausführliche Vor
schläge für Operationelle Programme innerhalb
von sechs Monaten nach Veröffentlichung dieser
Mitteilung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften vorzulegen. Vorschläge der Operationel
len Programme, die nach diesem Zeitpunkt einge
hen, brauchen von der Kommission nicht berück

18 . Im Rahmen der technischen Hilfe zu allen förder
fähigen Maßnahmen wird die Kommission

— den Mitgliedstaaten und Gebietskörperschaften
insbesondere in den Ziel- 1 - und -6-Regionen
bei der Vorbereitung und Durchführung von
Programmen Hilfestellung leisten ;

— den Informations- und Erfahrungsaustausch
über die transnationale Zusammenarbeit för
dern und erleichtern ;

— multilaterale Zusammenkünfte der Mitglied
staaten veranstalten , um die Zusammenarbeit
zu erleichtern .

V. BEITRAG DER GEMEINSCHAFT ZUR FINANZIE
RUNG DER INITIATIVE INTERREG II C

19 . Die Operationellen Programme und Vorhaben
von INTERREG II C werden von den Mitglied
staaten und der Gemeinschaft gemeinsam finan
ziert . Der gesamte Beitrag der Strukturfonds der
Gemeinschaft zu Teil C der Initiative INTERREG
II im Zeitraum 1995—1999 beträgt 415 Mio . ECU
(in Preisen von 1995 ). Die Ausgaben der Gemein
schaft in Regionen , die nicht unter den Zielen 1 ,
2 , 5b und 6 förderfähig sind , dürfen nur den ge
ringeren Teil des Gemeinschaftsbeitrags ausma
chen . Die transnationalen Maßnahmen zugunsten
der ost- und mitteleuropäischen Länder, der GUS
und der Länder des Mittelmeerraums können von
den Programmen PHARE, TACIS bzw. MEDA
finanziert werden .
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einen Zeitplan sowie Kriterien und Verfahren für
die Durchführung, Überwachung und Bewertung
der Maßnahmen enthalten . Die Kommission wird
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten im Verlauf und am Ende des Pro
grammzeitraums eine Bewertung der eingereichten
Programme vornehmen. Das Europäische Parla
ment, der Verwaltungsausschuß der Gemein
schaftsinitiativen und die Begleitausschüsse werden
über die Ergebnisse dieser Bewertungen und die
daraufhin getroffenen Maßnahmen informiert .

25 . Sämtlicher Schriftverkehr im Zusammenhang mit
dieser Mitteilung ist an folgende Anschrift zu rich
ten :

sichtigt zu werden . Der Teil C von INTERREG II
wird von den beiden anderen Teilen dieser Initia
tive getrennt verwaltet .

22 . Die Ausgaben, die sich auf Ziel- 1 -Gebiete bezie
hen, sind im Programm getrennt auszuweisen . Ge
gebenenfalls sind die Ausgaben, die sich auf Ge
biete beziehen, die nicht unter die Ziele 1 , 2 , 5b
und 6 fallen, auch getrennt anzugeben .

23 . Die Drittländer, die an der Durchführung eines
Programms beteiligt sind und unter andere Ge
meinschaftsprogramme, insbesondere PHARE,
TACIS und MEDA, fallen, legen ihre Mittelan
träge gemäß dieser letztgenannten Programme
und im Rahmen der für diese gültigen Verfahren
vor. Die Mitgliedstaaten und betreffenden Dritt
staaten legen im Benehmen mit der Kommission
geeignete Koordinierungsverfahren fest .

24 . Die Vorschläge müssen eine Beurteilung der Situa
tion unter Angabe der zu erreichenden Ziele ,

Herrn E. Landaburu
Generaldirektor
Generaldirektion Regionalpolitik und Kohäsion
Europäische Kommission
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Brüssel .

Zusammenfassung der laufenden Ausschreibungen, veröffentlicht im Supplement zum Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften, die von der Europäischen Gemeinschaft finanziert werden

(Europäischer Entwicklungsfonds (EEF) sowie EG-Haushalt)
(Woche vom 2 , bis 6 . Juli 1996)

(96/C 200/08 )

Nummer der
Ausschreibung

Nummer und Datum des
Supplement zum Amtsblatt

der Europäischen
Gemeinschaften „S"

Land Gegenstand der Leistung Angebots
abgabedatum

4128 S 125 , 2 . 7 . 1996 Ägypten EG-Kairo : Schneidkopfsaugbagger
(Ergänzende Angaben)

24 . 7 . 1996

1/ 1 S 126 , 3 . 7 . 1996 China CN-Peking : Büro- und
Unterrichtsausstattung

19 . 9 . 1996
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III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

EUROPAISCHE WIRTSCHAFTLICHE INTERESSENVEREINIGUNG

Bekanntmachung, veröffentlicht gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates vom
25 . Juli 1985 ( ) — Grundung

(96/C 200/09 )

1 . Ñame der Vereinigung: AEIE para el desarrollo de los
servicios de transporte de viajeros por ferrocarril entre
Francia y España

1 . Name der Vereinigung: Gruppo europeo d'interesse
economico per la gestione dei treni diurni di qualità
tra l'Italia e la Francia

2 . Tag der Eintragung der Vereinigung: 11.6 . 1996

3 . Ort der Eintragung der EWIV:

2 . Tag der Eintragung der Vereinigung: 31.5 . 1996

3 . Ort der Eintragung der EWIV:
a ) Mitgliedstaat: E
b ) Ort: E-Madrid

a) Mitgliedstaat: I

b ) Ort: 1-10100 Torino
4 .

5 . Bekanntmachung(en) :
4 . Nummer der Eintragung: 511039/ 1 996

5 . Bekanntmachung(en) :a ) Vollständiger Titel des Mitteilungsblatts : Boletin
Oficial del Estado

b ) Name und Anschrift des Herausgebers : Boletîn
Oficial del Estado, C/ Trafalgar, 27 , E-Madrid

c) Tag der Veröffentlichung: 27 . 6 . 1996

a ) Vollstandiger Titel des Mitteilungsblatts : Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana, parte II

b) Name und Anschrift des Herausgebers : Istituto po
ligrafico e zecca dello Stato

c) Tag der Veröffentlichung: 29 . 6 . 1996

(') AB1 . Nr. L 199 vom 31 . 7 . 1985 , S. 1 .
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Phare — Waschanlage für Güterwaggons
Bekanntmachung eines Aufrufs zur Angebotsabgabe, eingeleitet durch die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, im Namen der Regierung Polens, und finanziert im Rahmen des

Phare-Programms

(96/C 200/ 10 )

a) Polish State Railways - CBZiS PKP „FERPOL",
room No 228 , ul . Grôjecka 17 , PL-00973 Warszawa,
Tel . (48 22 ) 22 14 30 , Telefax (48 22 ) 22 26 28 .

Gegen einen nicht zu erstattenden Betrag von 100 ECU
oder, auf Anfrage , gegen einen zusätzlichen Betrag von
40 ECU für die Lieferung durch ein Kurierunternehmen,
bar, per Scheck oder Banküberweisung auf PKP CBZiS
„FERPOL" Kontonummer 400002-262806-2511-1 in
BREI O/Warszawa S.A.

4 . Angebote

Angebote sind spätestens bis zum 9 . 9 . 1996 ( 12.00),
Ortszeit, einzureichen bei :

Projekttitel : Phare Transportprogramm PL 9308 - Aus
schreibung Nr. 9308 / 8 /95 .

1 . Teilnahme und Herkunft

Gleichrangig teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen
und juristischen Personen der Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaft und aus Albanien , Bulgarien , der
Tschechischen Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Li
tauen , Polen, Rumänien, der Slowakei und Slowenien .

2 . Gegenstand

Lieferung, Montage und Installation einer Waschanlage
für Güterwaggons, einschließlich einer Abwasserbehand
lungsanlage , an dem Eisenbahn-Grenzübergang von Ma
taszewicze .

3 . Ausschreibungsunterlagen :

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen sind erhält
lich bei :

Polish State Railways - CBZiZ „FERPOL", ul Grôjecka
17 , PL-00973 Warszawa.

Jedem Angebot ist eine Bietungsgarantie in Höhe von
2 % des Angebotspreises beizufügen, deren Form in den
Ausschreibungsunterlagen genau angegeben wird .

Die Angebotsöffnung erfolgt am 9 . 9 . 1996 ( 12.30 ), Orts
zeit, bei der obengenannten Stelle .

Ausbildung von Noteinsatzmannschaften
Nicht offenes Verfahren

(96 /C 200/ 11 )

1 . Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, Telex- und
Telefaxnummern der ausschreibenden Stelle : Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften, General
direktion Personal und Verwaltung, IX.C.l ., Referat
„Gebäudepolitik - Optionen und Verträge", Orban
1 /69 , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxel
les /Brussel .

Tel . 295 21 00 . Telefax 295 23 72 .

Die praktische Ausbildung muß folgendes umfassen :
Vorführung der Funktionsweise der verschiedenen
Löschgeräte ; Übungen zur Gefahreneinschätzung
sowie Einzel - und Gruppenübungen .

CPC-Referenznummer : 92 .

Gesamt- und Einheitsauftrag.

3 . Ausführungsort: An leicht zugänglichen Orten in
Brüssel .

4 , a ) Angabe, ob die Ausführung der Leistung durch
Rechts- und Verwaltungsvorschriften einem be
sonderen Berufsstand vorbehalten ist:

b ) Verweisung auf die Rechts- und Verwaltungsvor
schrift:

2 . Kategorie der Leistung und Beschreibung: Erbrin
gung von Leistungen der Kategorie 24 : Organisation
und Abhaltung einer Reihe von Ausbildungsveran
staltungen für Noteinsatzmannschaften (EPI) und
Leiter von Noteinsatzmannschaften (ECI) der Kom
mission der Europäischen Union . Die theoretische
Ausbildung muß folgende Themenbereiche umfas
sen : Sensibilisierung und Vorbeugung, Evakuierung
und Brandbekämpfung .
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c) Angabe, ob juristische Personen die Namen und
die berufliche Qualifikation der Personen angeben
müssen, die für die Ausführung der betreffenden
Dienstleistung verantwortlich sein sollen : Ja .

5 . Angabe, ob Dienstleistungserbringer Angebote für ei
nen Teil der betreffenden Dienstleistungen abgeben
können : Die Dienstleistungserbringer müssen Ange
bote für die Gesamtheit des Auftrags einreichen .

6 . Beabsichtigte Zahl oder Marge von Dienstleistungs
erbringern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden :

7 . Gegebenenfalls Verbot von Änderungsvorschlägen :

8 . Dauer des Auftrags oder Frist für die Erbringung der
Dienstleistung: Vertrag mit einer Höchstdauer von
5 Jahren . Gültigkeit ab Anfang 1997 .

9 . Gegebenenfalls Rechtsform, die die Dienstleistungs
erbringergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird, haben muß:

10 . a ) Gegebenenfalls Begründung der Inanspruchnahme
des beschleunigten Verfahrens :

b ) Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme:

anforderungen erfüllt: Die Bieter müssen mit ihrem
Teilnahmeantrag unter Angabe des Aktenzeichens
96/ 16/IX.C.l folgende Unterlagen einreichen :
— eine Erklärung über den jährlichen Gesamtum
satz und den jährlichen Umsatz mit vergleichba
ren Aufträgen in den letzten drei Geschäftsjah
ren, zusammen mit Bilanzen und Betriebsrech
nungen oder anderen Belegen ,

— eine Erklärung über die Anzahl der Beschäftig
ten ,

— entsprechende Referenzen insbesondere über die
Ausführung von vergleichbaren Aufträgen in den
letzten drei Jahren , mit Angabe des Umfangs , des
Zeitpunkts und der öffentlichen oder privaten
Auftraggeber der Leistungen,

— eine Beschreibung der für die Durchführung der
Ausbildung vorgesehenen Räumlichkeiten (Lage ,
Besitz , Ausstattung, Einrichtungen usw.).

14 . Kriterien für die Auftragserteilung und, falls möglich,
deren Rangfolge, wenn diese nicht in der Aufforde
rung zur Angebotsabgabe genannt sind: Der Auftrag
wird an das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot
nach folgenden Kriterien vergeben :

— Qualität der vorgeschlagenen Leistungen in be
zug auf die verschiedenen im Lastenheft genann
ten Anforderungen,

— Preis .

15 . Sonstige Angaben :

16 . Tag(e) der Veröffentlichung der Vorinformation im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder
Hinweis auf die NichtVeröffentlichung: Nicht veröf
fentlicht, da diese Kategorie der Dienstleistung im
Anhang I.B der Richtlinie 92/ 50/EWG enthalten ist .

17 . Tag der Absendung der Bekanntmachung:
28 . 6 . 1996 .

18 . Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften : 28 . 6 . 1996 .

19 . Angabe, ob der Auftrag durch das Gatt-Abkommen
abgedeckt wird oder nicht: Nein .

8 . 8 . 1996 .

c ) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind:
Siehe Ziffer 1 . Angabe des Aktenzeichens
96/ 16/ IX.C.l . Diesen Anträgen müssen die unter
Ziffer 13 geforderten Unterlagen beiliegen .

d ) Sprache(n) in der(denen) diese Anträge abgefaßt
sein müssen : Eine der elf Amtssprachen der Euro
päischen Gemeinschaft .

1 1 . Frist für die Absendung von Aufforderungen zur An
gebotsabgabe : 31 . 10 . 1996 .

12 . Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherhei
ten :

13 . Angaben zur Lage des Dienstleistungserbringers so
wie Angaben und Formalitäten, die zur Beurteilung
der Frage erforderlich sind, ob der Dienstleistungser
bringer die technischen und wirtschaftlichen Mindest
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„Parasitenbekämpfung" Ratten, Mäuse und Kakerlaken sowie Ersetzung von Hygiene
Containern

Offenes Verfahren

(96/C 200/ 12 )

1 . Name, Anschrift, Telefon-, Telex-, und Telefaxnum
mer sowie Telegrammanschrift der ausschreibenden
Stelle : Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten , Generaldirektion Personal und Verwaltung,
IX.C. 1 ., Verwaltungseinheit „Gebäudepolitik - Op
tionen und Verträge", Orban 1 /69, rue de la Loi/
Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles/Brussel .

Tel . 295 21 00 . Telefax 295 23 72 .

2 . Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung: Pa
rasitenbekämpfung : Ratten , Mäuse , Kakerlaken so
wie Ersetzung der Hygiene-Container in den Ge
bäuden der Kommission .

Der Umgang und die Verfahrensweise bei der Be
kämpfung müssen die Weiterverbreitung von Ratten ,
Mäusen und Kakerlaken in den Gebäuden der Kom
mission verhindern .

Anzahl der Gebäude : +/- 60 in Brüssel und Umge
bung gelegene Gebäude .
Anzahl der Container : + /- 1 350 .

c ) Gegebenenfalls Kosten und Bedingungen der Zah
lung der Gebühr für den Erhalt der Unterlagen :
unentgeltlich .

9 , a ) Personen, die bei der Öffnung der Angebote an
wesend sein dürfen : Es ist eine Person je Bieter
zugelassen . Name und Funktion des Teilnehmers
an der Öffnung sind schriftlich (falls möglich per
Telefax 295 23 72 in Brüssel ) bis spätestens zur
Frist für die Angebotseinreichung mitzuteilen .

b ) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung: 20 . 9 . 1996
( 10.00 ), Sitzungsraum 1 /55 , Gebäude Orban
(Square Frère Orban n° 8 , B- 1 040 Brüssel ).

10 . Gegebenefalls geforderte Kautionen und Sicherhei
ten : Die ordnungsgemäße Ausführung der Dienstlei
stungen ist durch eine Kaution von 5 000 ECU je
Los zu gewährleisten .

11 . Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingun
gen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vor
schriften : Zahlungen erfolgen innerhalb 60 Tagen
nach Vorlage der Zahlungsanforderung, wobei die
Wertstellung am Kalendertag der Abbuchung des
Betrages vom Konto der Kommission erfolgt.

12 . Gegebenenfalls Rechtsform, die die Dienstleistungs
erbringergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird, haben muß:

13 . Angaben zur Lage des Dienstleisungserbringers sowie
Angaben und Formalitäten, die zur Beurteilung der
Frage erforderlich sind, ob der Unternehmer die
wirtschaftlichen und technischen Mindestbedingungen
erfüllt: Die Bieter haben mit ihrem Angebot die fol
genden Unterlagen einzureichen :

— eine Erklärung mit Angabe des jährlichen Ge
samtumsatzes und des jährlichen Umsatzes an
Dienstleistungen , die Gegenstand des Auftrages
oder vergleichbarer Aufträge sind , während der
letzten drei Geschäftsjahre , und zwar unter Bei
fügung von Bilanzen und Betriebskonten oder
anderen Nachweisen,

— eine Erklärung über die Anzahl der während der
letzten drei Geschäftsjahre Beschäftigten ,

— aussagefähige Referenzen, insbesondere über die
Ausführung vergleichbarer Aufträge , nachzuwei
sen durch Bescheinigungen über die ordnungsge
mäße Ausführung oder eine Erklärung über die
Erfahrung in den verschiedenen vom Lastenheft
abgedeckten Bereichen .

14 . Bindefrist für die Angebote: 9 Monate ab dem
13 . 9 . 1996 .

CPC—Referenznummer : 87.401 et 94 .

3 . Ausführungsort: In den Gebäuden der Kommission .

4 . a ) Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung
aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist:

b ) Verweis auf die Rechts- oder Verwaltungsvor
schrift:

c ) Angabe, ob juristische Personen die Namen und
die beruflichen Qualifikationen der Personen an
geben müssen, die mit der Ausführung der Dienst
leistung beauftragt werden sollen :

5 . Angabe, ob die Dienstleistungserbringer Angebote
für einen Teil der betreffenden Dienstleistung abge
ben können : Die Dienstleistungserbringer können
Angebote für ein Los oder beide Lose einreichen .

6 . Gegebenenfalls Verbot von Anderungsvorschlägen:

7 . Dauer des Auftrages oder Frist für die Erbringung
der Dienstleistung: Vertrag mit einer Höchstlaufzeit
von 5 Jahren .

8 . a ) Name und Anschrift der Dienststelle, bei der die
maßgeblichen Unterlagen angefordert werden
können : Das Lastenheft kann bei der unter Zif
fer 1 genannten Stelle angefordert werden .
Anträge sind schriftlich unter Angabe des Akten
zeichen 96/04/IX.C.l zu stellen .

b ) Frist für die Einreichung dieser Anträge:
. 19 . 8 . 1996 .
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17 . Tag der Ahsendung der Bekanntmachung :
28 . 6 . 1996 .

15 . Kriterien für die Auftragserteilung und, falls möglich
deren Rangfolge. Andere Kriterien als der niedrigste
Preis müssen genannt werden, falls sie nicht in den
Verdingungsunterlagan enthalten sind: Der Auftrag
wird auf das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot
unter Berücksichtigung des Preises und der Qualität
der vorgeschlagenen Dienstleistung erteilt .

16 . Sonstige Angaben : Frist für den Eingang der Ange
bote : 13.9.1996 .

18 . Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften : 28 . 6 . 1996 .

19 . Angabe, ob der Auftrag unter das GATT-Abkom
men fällt oder nicht: Der Auftrag fällt unter das
Ubereinkommen über das öffentliche Beschaffungs
wesen der WTO (vormals GATT).

Technische Hilfe für den Aktionsplan 16/9
Offenes Verfahren

(96/C 200/ 13 )

1 . Ausschreibende Stelle : Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, Generaldirektion X - Audio
visuelle Medien , Information, Kommuniktion, Kul
tur, Herr Costas Daskalakis , Aktionsplan 16/9 , Zim
mer L 102 6/25 , rue de la Loi/Wetstraat 200 ,
B- 1 049 Bruxelles/Brussel .

Die Dienstleistungen fallen unter die Kategorien 9
und 27 und haben die Referenznummer 862 .

Ausschreibung Nr.PO/96-47/D3 .

3 . Ort der Dienstleistungserbringung: Sitz des Auftrag
nehmers .

Tel . ( 32-2 ) 296 35 96 . Telefax (32-2 ) 296 69 92 .
4 , a ), b ), c)

5 . Der Auftrag ist in zwei Lose unterteilt, entsprechend
den beiden Kategorien der unter Ziffer 2 dieser
Bekanntmachung genannten Dienstleistungen 1 )
und 2 ).

Bieter können Angebote einreichen für ein Los oder
für beide Lose , jedoch vergibt die Kommission die
beiden Lose an zwei verschiedene Bieter . Jeder Bie
ter muß in der Lage sein , die Gesamtheit der betref
fenden Dienstleistungen des Loses oder der Lose ab
zudecken, für das oder für die er ein Angebot ein
reicht .

2 . Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung. Der
Aktionsplan 16/9 (Beschluß des Rates 93 /424/
EWG) zielt auf die Weiterverbreitung des Fernseh
formats 16/9 . Er sichert dem europäischen audiovi
suellen Sektor Hilfen in Höhe von 228 000 000 ECU
auf die Dauer von vier Jahren (ab 1 . 7 . 1993 ), aufge
teilt in zwei Abschnitte :

— Abschnitt 1 : Hilfe bei der Ausstrahlung von Pro
grammen im Format 16/9 ,

— Abschnitt 2 : Hilfe bei der Produktion von Pro
grammen im Format 16/9 .

Für Abschnitt 2 erbringt gegenwärtig ein Fremdun
ternehmen technische Hilfe für die Kommission, und
zwar in den Bereichen :

1 ) — Auswertung der eingegangenen Vorschläge
nach Aufrufen zur Einreichung von Vorschlä
gen,

— Erstellung und Versand der Benachrichtigun
gen über gewährte Hilfen ,

6 .

7 . Die Verträge haben eine Laufzeit von einem Jahr
und sind viermal erneuerbar .

8 , a ) Name und Anschrift der Dienststelle, bei der
maßgebhche Unterlagen angefordert werden kön
nen : Siehe Ziffer 1 .

b ) Frist für die Vorlage dieser Anträge: 9 . 8 . 1996 .— technische Uberpriifungen .

c)2 ) — Vorbereitung und Einleitung der Zahlungsan
weisungen,

— Rechnungsprüfungen .

Diese beiden Dienstleistungskategorien werden
künftig Gegenstand zweier getrennter Verträge sein .

9 , a ) Frist für den Eingang der Angebote : 22 . 8 . 1996 .

b ) Anschrift für die Einsendung der Angebote: Siehe
Ziffer 1 .
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— ihrer Sprachkenntnisse mindestens für Franzö
sisch , Englisch und Deutsch,

sowie flir Los 1 :

c ) Sprachen, in denen sie abzufassen sind: Eine der
Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaften .

10 . a ) Personen, die bei der Öffnung der Angebote zuge
lassen sind: Die betreffenden Beamten sowie die
Vertreter des Bieters .

b ) Die Öffnung findet am 3.9 . 1996 ( 11.00 ) bei fol
gender Anschrift statt : rue de la Loi 102 ,
8 . Stock, Konferenzraum, B- 1 040 Brüssel .

— ihrer Kenntnisse der Industrie für audiovisuelle
Programme,

und flir Los 2 :

11 .

— ihrer Leistungsfähigkeit in der Finanzverwaltung.

Die beruflichen Qualifikationen der für das Projekt
verantwortlichen Personen sind anzugeben .

Bieter, die mit einem der Beteiligten des betreffenden
Sektors wirtschaftlich oder rechtlich in Verbindung
stehen werden ausgeschlossen .

15 . Die Bieter haben ihr Angebot bis zum 22 . 2 . 1997
aufrechtzuerhalten .

16 . Kriterien für die Auftragsvergabe: Der Auftrag wird
auf das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot unter
Berücksichtigung folgender Kriterien erteilt :

— Qualität des Arbeitsplanes und der vorgeschlage
nen Methodologie,

— Verfügbarkeit des Führungspersonals,

— Qualität der vorgeschlagenen Ausstattung bei Ar
beitsüberlastung,

— finanzielle Bedingungen .

12 . Zahlungsbedingungen :

Die Vergütung für die Auftragnehmer erfolgt nach
folgenden Bedingungen :

— 40 % innerhalb 60 Tagen, gerechnet ab Ver
tragsunterzeichnung,

— 30 % 6 Monate nach Vertragsunterzeichnung,

— 30 % am Ende des Jahres nach Vorlage eines
vollständigen Tätigkeitsberichtes und einer be
scheinigten Abrechnung, die von der Kommis
sion geprüft werden .

13 . Bei Unternehmenszusammenschlüssen ist eine
Rechtsperson für den Vertrag verantwortlich .

14 . Auswahlkriterien : Die Bewerber haben ihre berufli
che , wirtschaftliche , finanzielle und technische Lei
stungsfähigkeit durch die Vorlage folgender Unter
lagen nachzuweisen :
— Auszug aus dem Handelsregister,
— Gesellschaftszweck oder Auflistung der Aktivitä

ten für Selbständige,

— Name und Funktionen der Mitglieder der Ge
schäftsleitung,

— Bilanz der letzten zwei Jahre oder Bankbeschei
nigung für Selbständige,

sowie Nachweise :

— ihrer Leistungsfähigkeit im Bereich Informations
verwaltung mittels Datenbanken,

17 .

18 . Es wurde keine Vorinformation veröffentlicht .

19 . Tag der Absendung der Bekanntmachung:
28 . 6 . 1996 .

20 . Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften : 28 . 6 . 1996 .

21 . Der Auftrag fällt unter das GATT-Abkommen.
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Gebäudereinigung
Überwachte und nicht überwachte Bereiche

Offenes Verfahren

(96/C 200/ 14 )

1 . Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnum
mern der ausschreibenden Stelle : Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, Gemeinsame For
schungsstelle , Institut für Referenzmaterialien und
-messungen (IRMM), Abteilung Einkauf Retiese
weg, B-2440 Geel .

c ) Gegebenenfalls Kosten und Bedingungen der Zah
lung der Gebühr für den Erhalt der Unterlagen :

9 , a ) Frist für den Angebotseingang: 26 . 8 . 1996 .

b ) Anschrift für die Übermittlung der Angebote:
Siehe Ziffer 1 .

c ) Sprache(n), in der (denen) sie abzufassen sind:
Tel . (014) 57 12 11 . Telex 33589 EURAT B. Telefax
(014 ) 58 42 73 .

Eine der Amtssprachen der Gemeinschaft .2 . Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung:
CPC-Referenznummer: Kategorie 14 , CPC-Refe
renznummer : 874 .

Gebäudereinigung :

a ) Innenreinigung von Gebäuden einschließlich
überwachte Räume (± 15 600 m2 );

b ) Glasreinigung (± 6 300 m ).

10 . a) Personen, die bei der Öffnung der Angebote an
wesend sein dürfen : Bieter oder jede andere von
ihnen bevollmächtigte Person .

b ) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung:29 . 8 . 1996
( 11.00 ).

Siehe Ziffer 1 .

11 . Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherhei
ten : Werden im Lastenheft genannt.

12 . Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingun
gen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vor
schriften : Werden im Lastenheft genannt.

13 . Gegebenenfalls Rechtsform, die die Dienstleistungs
erbringergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird, haben muß:

14 . Angaben zur Lage des Dienstleistungserbringers so
wie Angaben und Formalitäten, die zur Beurteilung
der Frage erforderlich sind, ob der Unternehmer die
wirtschaftlichen und technischen Mindestbedingungen
erfüllt: Die Nachweise über die wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeit sind durch die Vorlage
folgender Unterlagen zu erbringen :

— Erklärung über den Umsatz und die Anzahl der
Beschäftigten im Bereich Gebäudereinigung so
wohl in bezug auf das Gesamtunternehmen als
auch in bezug auf das mit der Ausführung der
Dienstleistung beauftragte Unternehmen ,

— der Bieter hat zu erklären, daß der vorliegende
Auftrag nicht mehr als den folgenden Anteil aus
macht

20 % seines Gesamtumsatzes,

50 % des mit der Ausführung der Dienstleistung
beauftragten Personals.

3 . Ausführungsort: IRMM Geel (Anschrift siehe Zif
fer 1 ).

4 . a ) Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung
aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten einem besonderen Berufsstand vorbehalten ist:

b ) Verweis auf die Rechts- oder Verwaltungsvor
schrift:

c ) Angabe, ob juristische Personen die Namen und
die beruflichen Qualifikationen der Personen an
geben müssen, die mit der Ausführung der Dienst
leistung beauftragt werden sollen :

5 . Angabe, ob die Dienstleistungserbringer Angebote
für einen Teil der betreffenden Dienstleistung abge
ben können : Die Dientleistungserbringer können nur
Angebote für die Gesamtheit der Dienstleistungen
einreichen .

6 . Gegebenenfalls Verbot von Änderungsvorschlägen :
Änderungsvorschläge sind nicht zugelassen .

7 . Dauer des Auftrages oder Frist für die Erbringung
der Dienstleistung: Einjahresvertrag ab dem
1.1 . 1997 . Jährliche Verlängerung durch schriftliche
Vereinbarung möglich (max . viermal).

8 . a) Name und Anschrift der Dienststelle, bei der die
maßgeblichen Unterlagen angefordert werden
können : Siehe Ziffer 1 .

b ) Einsendefrist für die Anträge: 29 . 7 . 1996 .
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Die technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers ist
wie folgt nachzuweisen :

— jeder Bieter hat über eine mindestens dreijährige
Erfahrung im Bereich der Gebäudereinigung zu
verfügen,

— jeder Bieter hat die, in dem Mitgliedstaat in dem
er ansässig ist, geltenden gesetzlichen Vorschrif
ten im Bereich Gebäudereinigung zu erfüllen .

Folgende Unterlagen sind zu übermitteln :

1 . Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren
im Bereich Gebäudereinigung ausgeführten
Dienstleistungen ,

2 . Beschreibung der zur Sicherung der Qualität der
erbrachten Dienstleistungen getroffenen Maßnah
men ,

3 . Abschrift einer von zuständiger Stelle abgefaßten
Erklärung gemäß den Europäischen Normen
EN 45000 aus der hervorgeht, daß das Unterneh
men, in dem die Leistung erbracht wird , die Qua
litätssicherungsnormen erfüllt ; es wird empfohlen,
sich möglichst an den Vorschriften betreffend die
Qualitätssicherung zu orientieren , die auf den
Normen EN 29000 beruhen,

4 . eine übersieht mit Angabe des Prozentanteils an
technischem Personal und Führungspersonal mit
allgemein anerkanntem Abschluß im Geräuderei
nigerhandwerk sowie Beschreibung dieser Ab
schlüsse ,

5 . eine Übersicht über eventuelle Zusammenschlüsse
mit anderen Unternehmen laut Gesellschaftsrecht
(z . B. innerhalb einer Holding oder eines anderen
Zusammenschlusses ).

15 . Bindefrist für die Angebote: 9 Monate ab dem
26 . 8 . 1996 .

16 . Kriterien für die Auftragserteilung und, falls möglich
deren Rangfolge. Andere Kriterien als der niedrigste
Preis müssen genannt werden, falls sie nicht in den
Verdingungsunterlagan enthalten sind: Der Auftrag
wird auf das wirtschaftlich und technisch vorteilhaf
teste Angebot auf der Grundlage des Lastenheftes
und der folgenden Kriterien beurteilt :

1 . Qualität der Organisation (obligatorische Be
schreibung der für den Auftrag vorgesehenen
Mittel : berufliche Qualifikation des Personals und
dessen Umfang, Ausstattung, Arbeitsorganisation,
usw.)

2 . Preis .

Dem ersten Kriterium wird im Verleich zum
zweiten Kriterium doppeltes Gewicht beigemes
sen .

17 . Sonstige Angaben :

1 . Um den Bewerbern die Erlangung aller Informa
tionen den Auftrag betreffend zu ermöglichen, ist
am 12 . 8 . 1996 (9.00 ) eine Ortsbesichtigung vor
gesehen .

2 . Um den Zugang zum Gebäude zur erleichtern,
werden die Bevollmächtigten (max. 1 je Bieter)
gebeten, ihre persönlichen Daten (Fotokopie des
Personalausweises) der Abteilung Einkauf (An
schrift siehe Ziffer 1 ) bis zu folgenden Terminen
zu übermitteln :

— 8 . 8 . 1996 für die Ortsbesichtigung,

— 26 . 8 . 1996 für die Öffnung der Angebote .

18 . Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder
Hinweis auf die NichtVeröffentlichung: Nicht veröf
fentlicht, da der Auftragswert unter 750 000 ECU
liegt .

19 . Tag der Absendung der Bekanntmachung:
28 . 6 . 1996 .

20 . Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften : 28 . 6 . 1996 .

21 . Angabe, ob der Auftrag unter das GATT-Abkom
men fällt: Der Auftrag fällt unter das Übereinkom
men über das öffentliche Beschaffungswesen der
Welthandelsorganisation (WTO) (vormals GATT).
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